
  

Marktgemeinde Wiener Neudorf                                                               Lfd.Nr.  426 
                                                                                                                  Seite     7854 
 

 

V E R H A N D L U N G S S C H R I F T 
 

über die 
 

S i t z u n g 
 

des 
 

G E M E I N D E R A T E S 
 

am 23.03.2009 im Sitzungssaal des Rathauses. 
Beginn: 19.00 Uhr Die Einladung erfolgte am 18.03.2009. 
Ende: 22.15 Uhr  
 
Anwesend waren: 
Bürgermeister Ing. Christian Wöhrleitner 
Vizebürgermeister Josef Tutschek 
die Mitglieder des Gemeinderates 

 
1. gf.GR. Richard Baumann (ab 19.32 Uhr) 
2. gf.GR. Franz Fürst 
3. gf.GR. Andreas Grundtner 
4. gf.GR Johann Hinterndorfer 
5. gf.GR. Ing.Wolfgang Lintner  
6. gf.GR. Nikolaus Patoschka  
7. gf.GR. DI Norman Pigisch 
8. gf.GRin Usula Sander 
9. GRin Emilie Bach 

10. GRin. Christine Döttelmayer 
11. GR. Michael Dubsky 
12. GRin. Dr. Elisabeth Kleissner 
13. GR. Ing. Karl Köckeis (ab 19.22 Uhr) 

14. GR. Peter Kodym 
15. GRin. Ingrid Lorenz 
16. GRin Mag. Brigitte Mariner 
17. GR. Spyridon Messogitis 
18. GR. Markus Neunteufel 
19. GR. Harald Nigrin 
20. GR. Peter Pfeiler 
21. GR. Gerhard Schneidhofer 
22. GRin. Ingrid Schön 
23. GR. Werner Stedronsky 
24. GR. Ing. Hans Peter Sykora 
25. GR. Ing. Wolfgang Tomek 
26. GRin. Monika Waldhör 

 
Anwesend waren außerdem: 
1.  - - - - - 3.  - - - - - 
2.  - - - - - 4.  - - - - - 
 
Entschuldigt abwesend waren: 
1.  gf. GRin Petra Graf 5.  GR Herbert Janschka 
2.  GR Gerhard Beisteiner 6.  gf. GR Richard Baumann (bis 19.31 Uhr) 
3.  GR Erhard Gredler 7.  GR Ing. Karl Köckeis (bis 19.21 Uhr) 
4.  GRin Gabriela Janschka 8.  - - - - - 
 
Nicht entschuldigt abwesend waren: 
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1.  - - - - - 3.  - - - - - 
2.  - - - - - 4.  - - - - - 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Ing. Christian Wöhrleitner 
Schriftführerin: Helga Reinsperger 

 
Die Sitzung war öffentlich. 

Die Sitzung war beschlussfähig. 
 

T A G E S O R D N U N G : 
 
Begrüßung der Anwesenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Pkt. A) Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 16.02.2009 und der 

Wiederholungssitzung vom 4.3.2009 (öffentlicher und nicht öffentlicher Teil) 
 
Pkt. B)  Beschlussfassung über: 
 1) Rechnungsabschluss 2008 
 2) Genehmigung von Beschlüssen des Beirats der KG  
  a) Rechnungsabschluss 2008  
  b) Neubau Feuerwehr - Aufträge  
  c) Erweiterung und Umbau Volksschule - Auftrag Planung 
  d) EVN-Fernwärme-Lieferübereinkommen - Umstellung auf Biomasse 
 3) Subventionen 
 4) Lehrlingsförderung - Durchführungsbestimmungen 
 5) Friedhofsordnung 
 6) Wasserentwicklungsplan Wiener Neudorf 
 7) EVN-Fernwärme-Lieferübereinkommen - Umstellung auf Biomasse 
 8) A2 Anschlussstelle Mödling, Rampe 750 - Erhaltungsvereinbarung mit der   
  ASFINAG 
 9) Umlegung der Zufahrt Palmersstraße 2 - Kostenbeteiligung 
 10) 24 Stunden Überwachung ABA Pumpwerke - Auftrag 
 11) Sanierungen Schlossmühlgasse und Mühlfeldgasse - Aufträge 
 12) Planung, Ausschreibung und Bauaufsicht Sanierungen Parkstraße,    
  Laxenburgerstraße, Rathausgasse und J. Haydngasse - Auftrag 
 13) Thermische Sanierung Brauhausstraße 8/2+3 Aufträge 
 14) Fahrradverleih „Next bike“ 
 15) Behandlung der Dringlichkeitsanträge 
 
Pkt. C) Berichte des Bürgermeisters und der geschäftsführenden Gemeinderäte  
 
Pkt. D) Sitzung des Prüfungsausschusses vom 16.3.2009  - Stellungnahme des Bürgermeisters 
 
 
 
Pkt. E) Beschlussfassung über: 

Nicht öffentlicher Teil (gem. § 47 Abs. 3 der NÖ GO) 
 16) Sozialfonds 
 17) Erhöhung Betreuungsstunden 
 18) Schrebergartenvergabe 
 19) Parkplatzvergaben 
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 20) Wohnungsvergaben 
 21) Wohnungsangelegenheiten 
 22) Personalangelegenheit - Aufnahme 
 23) Behandlung der Dringlichkeitsanträge 
 
 
Begrüßung der Anwesenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Bürgermeister Ing. Christian Wöhrleitner begrüßt die erschienenen Gemeinderäte und 
stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Pkt. A)  
Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 16.02.2009 und der 
Wiederholungssitzung vom 4.3.2009 (öffentlicher und nicht öffentlicher 
Teil) 
Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 16.2.2009 (öffentlicher Teil) wird mehrheitlich 
(ohne Fraktion Umweltforum) genehmigt. 
Das Protokoll der Wiederholungssitzung vom 4.3.2009 (öffentlicher und nicht öffentlicher 
Teil) wird einstimmig genehmigt. 
 
 
Es wird ein Dringlichkeitsantrag gestellt: 
 
1. Dringlichkeitsantrag 

Wiener Neudorf Card - Fa. City Taxi 
Gemeinderätin Christine Döttelmayer stellt folgenden Dringlichkeitsantrag: 
 
Sachverhalt: 
Die drei Taxiunternehmen Grosz, Fock und Braun fahren für die Gemeinde Wiener 
Neudorf im Rahmen der Wiener Neudorf (Taxi-) Card. Immer mehr Bürger in Wiener 
Neudorf nutzen das Angebot der Taxicard. Die Fa. City Taxi, M. Erhan, Fabriksgasse 8/4 
in 2340 Mödling hat sich auf eigene Kosten bereits Taxi Cash Geräte angekauft und 
möchte ins Neudorfer Card System miteinsteigen. 
 
„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, dass die Firma „CITY TAXI“, 
2340 Mödling als weiteres Taxiunternehmen - im Rahmen der Wiener Neudorf Card - zu den 
gleichen bereits beschlossenen, vertraglichen Bedingungen, ab 1.April/Mai 2009 seine Dienste 
anbieten. Der dazu notwendige Vertrag, soll gleichlautend wie bei den anderen drei Unternehmen 
ausgearbeitet und zur Unterfertigung vorgelegt werden.“ 
 
Begründung: 
Zu den gleichen vertraglichen Konditionen wie die anderen Unternehmen ist die Firma City 
Taxi bereit ebenfalls für Wiener Neudorf zu fahren. Noch ein Unternehmen würde die 
anderen drei bereits bestehenden Taxiunternehmen entlasten, und somit dem Neudorfer 
Bürger zu Gute kommen. Da hier keine finanziellen Belastungen für die Gemeinde im 
Vordergrund stehen, ist kein wie auch immer gearteter Nachteil für die Gemeinde Wiener 
Neudorf zu befürchten. 
 
 
Die Sitzung wird von 19.05 Uhr bis 19.15 Uhr unterbrochen. 
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Bürgermeister Ing. Christian Wöhrleitner bringt den Antrag um Aufnahme in die 
Tagesordnung zur Abstimmung. 
Der Antrag um Aufnahme in die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.  
 
Lt. Bürgermeister Ing. Wöhrleitner wird der 1. Dringlichkeitsantrag als 
Tagesordnungspunkt 15a) behandelt. 
 
 
Pkt. B) 
Beschlussfassung über: 
1) Rechnungsabschluss 2008 
Vizebürgermeister Josef Tutschek stellt folgenden Antrag: 

„Gem. § 83 der Niederösterreichischen Gemeindeordnung wurde der Abschluss für das 
Rechnungsjahr 2008 zwei Wochen hindurch, das ist von 6. März 2009 bis 20. März 2009 zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Hiezu sind keine Stellungnahmen eingebracht worden. 
 
Der Rechnungsabschluss schließt mit einem Soll-Überschuss von 
€        98.000,09 im ordentlichen Haushalt und einem Soll-Überschuss von 
€      358.484,48 im außerordentlichen Haushalt. 
 
Die aus dem Abschluss zu ersehenden Überschreitungen werden - sofern sie nicht während des 
Rechnungsjahres 2008 im Zuge der Sachbeschlüsse in Form von Umwidmungen beschlossen 
wurden - in ihrer Gesamtheit beschlossen, da sie durch Mehreinnahmen und Minderausgaben ihre 
Deckung finden. (Siehe Erklärung der Über- bzw. Unterschreitungen) 
 
Der Gemeinderat gibt dem vorliegenden Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2008 seine 
Zustimmung.“ 
 
 
Gemeinderat Ing. Karl Köckeis erscheint um 19.22 Uhr zur Sitzung. 
 
 
Die Amtsleiterin Helga Reinsperger und Bürgermeister Ing. Christian Wöhrleitner 
präsentieren Eckdaten des Rechnungsabschlusses 2008. 
 
 
Gf. Gemeinderat Richard Baumann erscheint um 19.32 Uhr zur Sitzung. 
 
 
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (17 : 11; dagegen Fraktion ÖVP; Fraktion 
Umweltforum) angenommen. 
 
 
2) Genehmigung von Beschlüssen des Beirats der KG  

a) Rechnungsabschluss 2008  
b) Neubau Feuerwehr - Aufträge  
c) Erweiterung und Umbau Volksschule - Auftrag Planung 
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d) EVN-Fernwärme-Lieferübereinkommen - Umstellung auf Biomasse 

Vizebürgermeister Josef Tutschek stellt folgende Anträge: 

a) Rechnungsabschluss 2008 
„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf genehmigt den Beschluss des Beirats des 
Vereins zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Marktgemeinde Wiener Neudorf & 
Co Kommanditgesellschaft über beiliegenden Rechnungsabschluss für das Jahr 2008 der 
Infrastruktur KG.“ 
 
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (17 : 11; dagegen Fraktion ÖVP, GRin Mag. 
Mariner; Stimmenenthaltung: gf. GR Hinterndorfer, gf. GR Patoschka, gf. GR Ing. Lintner, 
GRin Döttelmayer, GR Ing. Köckeis, GRin Dr. Kleissner, GR Nigrin, GRin Bach) 
angenommen. 
 
 
b) Neubau Feuerwehr - Aufträge 
„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf genehmigt den Beschluss des Beirats des 
Vereins zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Marktgemeinde Wiener Neudorf & 
Co Kommanditgesellschaft, betreffend Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf, 
folgende Firmen zu beauftragen: 
 
1.) Möbel: 
Bene AG, Schwarzwiesenstraße 3, 3340 Waidhofen/Ybbs, gemäß Angebot 730191 und Angebot 
730184 vom 03.03.2009 zum Gesamtpreis von € 36.379,83 exkl. MWSt. 
 
2.) Küche: 
Stiasny Großküchendesign GmbH, Volksheimgasse 34, 2351 Wiener Neudorf, gemäß Angebote Nr. 
200900044 und 200900045 vom 24.02.2009 zum Gesamtpreis von € 35.895,00 exkl. MWSt. 
 
3.) Künettenarbeiten: 
Ing. Walter Streit Bauges.m.b.H., Fuchsröhrenstraße 31, 1110 Wien, 
gemäß Angebot vom 25.02.2009 zum Preis von € 12.952,08 exkl. MWSt. 
 
4.) Asphaltstreifen: 
Ing. Walter Streit Bauges.m.b.H., Fuchsröhrenstraße 31, 1110 Wien, 
gemäß Angebot vom 25.02.2009 zum Preis von € 5.757,86 exkl. MWSt. 
 
5.) Einfahrt Ricoweg: 
Ing. Walter Streit Bauges.m.b.H., Fuchsröhrenstraße 31, 1110 Wien, 
gemäß Angebot vom 25.02.2009 zum Preis von € 11.592,44 exkl. MWSt. 
 
6.) Alarmierung: 
Fa. eurofunk Kappacher GmbH, Eurofunk Straße 1-6, 5600 St. Johann im Pongau, 
gemäß Anbot vom 26.02.2009 zum Preis von € 39.320,00 exkl. MWSt.  
 
7.) Telefonanlage: 
Siemens Enterprise Communications GmbH, Erdberger Lände 26, 1031 Wien, 
gemäß Angebot vom 05.02.2009 zum Preis von € 6.100,00 exkl. MWSt. zuzüglich Montagekosten 
nach tatsächlichem Ausmaß. 
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Durch diesen Beschluss entstehen auf dem Haushaltskonto 5/853030-010, Baukosten 
Feuerwehrhaus, der Infrastruktur KG, überplanmäßige Ausgaben in der Höhe von € 115.000,00. 
Diese werden durch Minderausgaben auf dem Haushaltskonto 5/649-728, Grundankauf KEM, der 
Gemeinde, bedeckt.“ 
 
 
Gf. Gemeinderat Nikolaus Patoschka stellt den mündlichen Gegenantrag, den Pkt. 2 des 
Antrages im Rahmen des Ausschusses für Verkehr und Sicherheit gemeinsam mit der Feuerwehr 
nochmals zu behandeln. 
 
Der Gegenantrag wird mit Stimmenmehrheit (19 : 9; dagegen Fraktion SPÖ; 
Stimmenthaltung: Fraktion ÖVP) abgelehnt. 
 
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (19 : 9; dagegen gf. GR Ing. Lintner, GRin 
Döttelmayer; Stimmenthaltung: GRin Mag. Mariner, gf. GR Hinterndorfer, gf. GR 
Patoschka, GR Ing. Köckeis; GRin Dr. Kleissner, GR Nigrin, GRin Bach) angenommen. 
 
 
c) Erweiterung und Umbau Volksschule - Auftrag Planung 
„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf genehmigt den Beschluss des Beirats des 
Vereins zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Marktgemeinde Wiener Neudorf & 
Co Kommanditgesellschaft, zur Erweiterung und zum Umbau der Volksschule. 
Entsprechend einer Grobkostenschätzung belaufen sich die Baukosten auf ca. € 1.700.000,--.  
Fertigstellungstermin: August 2011 
 
Weiters wird das Büro Chromy + Schneider Zivilingenieure für Hochbau, Fleischgasse 11, 2340 
Mödling, mit der Projektvorbereitung und Planung, gemäß Anbot vom 17.02.2009, zum Preis von 
97.850,-- exkl. MWSt., beauftragt.“ 
 
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (19 : 9; dagegen gf. GR Ing. Lintner, GR Nigrin; 
Stimmenthaltung: GRin Mag. Mariner, gf. GR Hinterndorfer, gf. GR Patoschka, GRin 
Döttelmayer, GR Ing. Köckeis, GRin Dr. Kleissner, GRin Bach)  angenommen. 
 
 
d) EVN-Fernwärme-Lieferübereinkommen - Umstellung auf Biomasse 
„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf genehmigt den Beschluss des Beirats des 
Vereins zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Marktgemeinde Wiener Neudorf & 
Co Kommanditgesellschaft, mit nachstehendem Lieferübereinkommen Nr: FW-2009-S-044, die 
Umstellung der EVN-Fernwärme auf eine Versorgung aus dem Fernwärme-Verteilnetz  vom 
Biomasseheizwerk Mödling: 
 
Die EVN Wärme GmbH 
EVN Platz 
2344 Maria Enzersdorf 
 
(im folgenden „EVN“ genannt) 
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schließt mit dem 
 
Verein zur Erhaltung und Erneuerung der 
Infrastruktur der Marktgemeinde Wiener Neudorf & Co 
Kommanditgesellschaft 
Europaplatz 2 
2351 Wiener Neudorf 
 
(im folgenden „Kunde“ genannt) 
 
 
folgendes Lieferübereinkommen über die Lieferung von Wärme an Objekte des Vereins zur 
Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Marktgemeinde Wiener Neudorf & Co 
Kommanditgesellschaft in 2351 Wiener Neudorf. 
 
 
1. Ort, Zweck und Umfang der Wärmelieferung 
 
EVN übernimmt ab 01.05.2009 die Belieferung der nachfolgend angeführten Objekte mit Wärme 
aus den im Eigentum der EVN befindlichen Anschlussanlagen. Die Anschlussanlagen bestehen aus 
den Hausanschlussleitungen sowie den Übergabestationen und werden aus dem Fernwärme-
Verteilnetz der EVN mit Wärme aus dem Biomasseheizwerk Mödling versorgt. 
 
Fernwärme-Verteilnetz und die Anschlussanlagen sowie die erdverlegten Wärmeverteilleitungen 
befinden sich im Eigentum der EVN. Die Lieferung der Wärme dient dem Zweck der Raumheizung 
und teilweise auch der Warmwasserbereitung. 
 
Die Anschlussanlagen sind bereits errichtet und in Betrieb. 
 
Zur Erfüllung der Verpflichtungen von EVN aus dem Lieferübereinkommen gestattet der Kunde 
der EVN und deren Beauftragten den uneingeschränkten Zutritt zu den Anlagen der EVN, sowie 
zu anderen für die 
Wärme-Übergabe erforderlichen Anlagenteilen, als auch zu allen für die Aufrechterhaltung des 
Betriebes notwendigen Nebenräumen. 
 
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung: 
 
    Anlagenbezeichnung                 Anschrift                             bereitgestellte Leistung 
 
  - Festsaal  Eumigweg 3 200 kW 
  - Tribüne  Eumigweg 3 140 kW 
  - Tennishalle  Eumigweg 3 190 kW 
  - Gemeindeamt  Europaplatz 2    70 kW 
  - Volksschule  Europaplatz 6 160 kW 
  - Hort  Europaplatz 8    40 kW 
 
EVN ist bereit, für alle Anlagen, die im Eigentum des Kunden stehen und/oder von diesem 
betrieben werden, den Bezug von Wärme zu ermöglichen, wenn diese im Einzugsgebiet des EVN-
Fernwärmeverteilnetzes liegen. 
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Wenn Anlagen des Kunden im Einzugsgebiet des EVN-Fernwärmeverteilnetzes liegen, ist der 
Kunde bereit, für alle seine Anlagen die neu errichtet werden oder bei denen eine Erneuerung der 
Feuerungsanlagen erfolgt, den Einbau einer Fernwärme-Anschlussanlage vorzusehen und Wärme 
zu beziehen. 
 
Wärmeträger: Heizwasser 
 
Vorlauftemperatur:   maximal 80 °C an der Übergabestelle 
Rücklauftemperatur: maximal 60 °C an der Übergabestelle 
 
Die Vorlauftemperatur wird gleitend in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. Für die 
Warmwasserbereitung wird eine Vorlauftemperatur von min. 65 °C an der Übergabestelle 
bereitgestellt. Wärme wird ganzjährig bereitgestellt. Übergabestelle ist jeweils der sekundärseitige 
Flansch des Wärmetauschers der Fern- 
wärme-Übergabestation. 
 
 
2. Liefer- und Leistungsumfang der EVN 
 
EVN übernimmt auf eigene Gefahr den Betrieb von Fernwärme-Verteilnetz, 
Hausanschlussleitungen, Übergabestationen, bis zum sekundärseitigen Flansch der jeweiligen 
Übergabestation unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen. 
Dieser umfasst die Kostenübernahme für: 
 
2.1 die regelmäßige Wartung und Instandhaltung sämtlicher mechanischer und elektrischer 
Anlagenteile der Übergabestationen. 
 
2.2 die Entstörung bei Ausfall der Übergabestationen 
 
2.3 das erforderliche, fachlich geschulte Bedienungspersonal 
 
2.4 die Durchführung allfälliger Reparaturen und erforderlicher Umbauarbeiten sowie die 
rechtzeitige Erneuerung nicht wirtschaftlich arbeitender Anlagenteile der Übergabestation, sofern 
deren Reparatur wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist. 
 
2.5 die Beistellung, Montage, Eichung, Wartung und Erhaltung der Wärmemengenzähler. 
 
Die in Punkt 2.1. bis 2.4. beschriebenen Leistungen werden für alle Teile der Übergabestation sowie 
der vorgelagerten Hausanschlussleitungen samt Fernwärme-Verteilnetz, welche sich im 
Betreuungsbereich der EVN befinden, erbracht. Der Betreuungsbereich endet mit dem 
sekundärseitigen Flansch der Übergabestation. 
 
Alle Anlagenteile innerhalb des Betreuungsumfanges befinden sich im Eigentum der EVN. 
 
Die erforderlichen Grundstücke und geeigneten Räumlichkeiten zur Unterbringung der 
Anschlussanlagen, das für den Anlagenbetrieb notwendige, aufbereitete Wasser sowie die 
erforderliche elektrische Energie werden vom Kunden für die EVN kostenlos beigestellt. Zur 
Erfüllung der Verpflichtungen von EVN aus dem Lieferübereinkommen gestattet der Kunde der 
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EVN und deren Beauftragten den uneingeschränkten Zutritt zu den Anlagen der EVN, sowie zu 
anderen für die Wärme-Übergabe erforderlichen Anlagenteilen, als auch zu allen für die Auf-
rechterhaltung des Betriebes notwendigen Nebenräumen. 
 
Die Errichtung, Instandhaltung und Wartung aller Anlagenteile außerhalb des 
Betreuungsbereiches (z.B. Behebung von Undichtheiten und Störungen im Sekundärbereich) sowie 
bauliche Maßnahmen (z.B. Herstellung und Erhaltung des Raumes, in welchem die 
Übergabestation untergebracht ist), obliegen dem Kunden und sind nicht Gegenstand dieses 
Lieferübereinkommens. Bei Aufnahme des Betriebes durch die EVN wird davon ausgegangen, dass 
die Wärmeabnahmeanlagen des Kunden richtig bemessen und sachgerecht ausgeführt sind, sowie 
einwandfrei funktionieren (z.B. Leitungsspülung des Sekundärkreises, sowie dessen Befüllung 
gemäß den einschlägigen Richtlinien nach ÖNORM H5195-1). 
 
 
3. Art der Wärmelieferung, Messeinrichtung und Übergabestelle 
 
Die Wärme wird ganzjährig bereitgestellt. 
 
Das in Punkt 2 vereinbarte Ende des Betreuungsbereiches bildet zugleich die Übergabestelle für die 
bereitzustellende und zu liefernde Wärmemenge. 
Zur Feststellung des Wärmeverbrauchs sind geeichte Wärmemengenzähler installiert. 
 
Die von EVN gelieferte Wärme wird dem Kunden in Rechnung gestellt. 
 
Für die Inbetriebnahme und laufende Aufrechterhaltung des Betriebes der außerhalb des 
Betreuungsbereiches der EVN befindlichen Anlagenteile hat der Kunde zu seinen Lasten Sorge zu 
tragen. 
 
 
4. Vergütung 
 
4.1 Preis 
Die Vergütung der von der EVN bereitgestellten und gelieferten Wärmemenge erfolgt durch die 
Anrechnung 
 
eines Grundpreises nach 4.1.1 und 
eines Verbrauchspreises nach 4.1.2. 
 
4.1.1 Der jährliche Grundpreis beträgt € 18,64 je kW bereitgestellte Leistung. Dieser Betrag wird 
auf gleiche Teilbeträge in den Monaten Juni bis einschließlich Mai aufgeteilt. Die Teilbeträge sind 
in den unter Punkt 4.3 erwähnten Abschlagszahlungen enthalten. 
 
Für die Zeit vor dem ersten vollen Abrechnungsjahr erfolgt eine anteilsmäßige Verrechnung. 
 
4.1.2 Der Verbrauchspreis für die gelieferte Wärmemenge beträgt 6,24 Cent/kWh. 
 
 
4.2 Wertsicherung 
 



Seite 7863

Grundpreis  
100 % Verbraucherpreisindex mit der Basis 2000 (VPI 2000), 
veröffentlicht von der Statistik Österreich  
Zugrundeliegender Jahresdurchschnitt mit 
Ausgangsbasis: 114,60 
 
Verbrauchspreis  
40,00 % Verbraucherpreisindex mit der Basis 2000 (VPI 2000), 
veröffentlicht von der Statistik Österreich 
Zugrundeliegender Jahresdurchschnitt mit 
Ausgangsbasis: 114,60 
20,00 % Einfuhrpreis von Erdgas, im gasförmigen Zustand 
(WNr. 2711 2100) der Statistik Österreich 
Mittelwert von 12 Monatswerten in ct/Nm³ mit 
Ausgangsbasis: 22,2 
20,00 % Messziffern des Verbraucherpreisindex 86, Ofenheizöl extra leicht,  
Mittelwert von 3 Monatswerten der Statistik Österreich.  
Verknüpft mit dem 1,259 zu 227 Heizöl 3000 l (2000=100)  
Ausgangsbasis: 220,45 
20,00 % Energieholzindex Basis 1979 mit 1,000  
Zugrundeliegender Jahresdurchschnitt mit 
Ausgangsbasis: 1,293 
 
 
4.3 Preisanpassung 
 
Änderungen des Grund- und Verbrauchspreises erfolgen jeweils per 1.9. eines jeden Jahres und 
halbjährlich, sofern die Abweichung beim Verbrauchspreis größer 5 % ist, wobei beim VPI und 
Energieholzindex (gerundet auf 3 Nachkommastellen) der jeweilige Vorjahresdurchschnittswert 
herangezogen wird, beim Einfuhrpreis von Erdgas der Schnitt von 12 aufeinanderfolgenden, 
veröffentlichten Monatswerten (gerundet auf 2 Nachkommastellen) und beim Ofenheizöl extra 
leicht der Schnitt von 3 aufeinanderfolgenden, veröffentlichten Monatswerten (gerundet auf 1 
Nachkommastelle). Dabei wird der neue Verbrauchspreis Wärme auf volle 1/100 Cent, seine 
Energieabgabe jedoch auf volle 1/1000 Cent und der neue Grundpreis Wärme auf volle Cent auf- 
oder abgerundet. Der neue Warmwasserpreis wird auf volle Cent auf- oder abgerundet, seine 
Energieabgabe jedoch auf volle 1/10 Cent. 
Die neu ermittelten Indexwerte stellen die Ausgangsbasis für die nächste Preisanpassung dar. 
 
Wird die Ermittlung von Kostenfaktoren seitens einer Ausgabestelle während der Dauer des 
Lieferübereinkommens eingestellt, so sollen die geeigneten Feststellungen anderer Behörden oder 
Stellen für die Ermittlung der jeweiligen Kostenfaktoren herangezogen werden. Die Gewichtung 
der Indexwerte kann nur unmittelbar nach einer Preisanpassung verändert werden. 
 
Datum der Preisbasis: 01.09.2008 
 
Das Abrechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Juni eines Jahres bis zum 31. Mai des Folgejahres. 
 
Die Abrechnung der dem Kunden gelieferten Wärmemenge erfolgt im Nachhinein einmal jährlich 
im Juni unter Anrechnung der gemäß Punkt XXI der „Allgemeinen Bedingungen" vierteljährlich 
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geleisteten Abschlagszahlungen. 
 
 
5. Laufzeit des Lieferübereinkommens 
 
Dieses Lieferübereinkommen tritt mit Gegenzeichnung in Kraft. Es läuft vorerst bis zum 
31.05.2024 und dann jeweils zwei Jahre weiter, wenn es nicht wenigstens sechs Monate vor Ablauf 
durch eingeschriebenen Brief gekündigt wird. 
 
Ändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse oder die diesem Lieferübereinkommen 
zugrundeliegenden Voraussetzungen gegenüber dem Zeitpunkt des Abschlusses so erheblich, dass 
die vereinbarten oder letztgültigen Preise oder Bedingungen für den Kunden oder für die EVN 
nicht mehr zumutbar sind, so bleiben Vereinbarungen über eine Änderung der letztgültigen Preise 
oder Bedingungen oder eine vorzeitige Auflösung des Lieferübereinkommens vorbehalten. 
 
Im Fall einer Auflösung des Lieferübereinkommens sind der EVN die getätigten Investitionen, die 
über die laufenden Reparaturen hinausgehen, durch den Kunden zum Zeitwert am Tag der 
Auflösung zu ersetzen. Dieser Zeitwert errechnet sich aufgrund der von der EVN getätigten 
Investitionen, unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Nutzungsdauer dieser Anlagen nach 
VDI 2067, längstens jedoch 20 Jahre. 
 
Erfolgt die Bezahlung des Investitionsablösebetrages nicht gleichzeitig mit der Vertragsauflösung, 
so ist die EVN berechtigt, Verzugszinsen bis zu 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank zu verrechnen. 
 
 
6. Sonstiges 
 
Falls der Kunde Liegenschaften oder Liegenschaftsteile bzw. die damit verbundenen Gebäude, auf 
die sich dieses Lieferübereinkommen bezieht, einzelnen oder mehreren Personen überträgt, ist der 
Kunde verpflichtet, sämtliche sich aus dem gegenständlichen Lieferübereinkommen ergebenden 
Rechte und Pflichten an den oder die Erwerber zu überbinden. 
 
Der Kunde verpflichtet sich für das in Pkt. 1 genannte Objekt ausschließlich Wärme von der EVN 
zu beziehen, diesen Wärmebedarf nicht selbst zu erzeugen oder von Dritten decken zu lassen. 
 
Ferner wird der EVN das Recht der Nutzung der Grundflächen des Kunden zum Zwecke der Zu-, 
Fort- und Weiterleitung von Heizwasser eingeräumt. 
 
Die in diesem Lieferübereinkommen genannten Preise beinhalten nicht die gemäß 
Erdgasabgabegesetz zu entrichtende Abgabe. Diese beträgt derzeit 0,413 Cent/kWh. Weiters ist die 
derzeit zu verrechnende Gebrauchsabgabe in der Höhe von 0,03 Cent/kWh zu entrichten. Alle in 
diesem Lieferübereinkommen genannten Preise, Kosten, Entgelte, Abgaben etc. verstehen sich ohne 
die hinzuzurechnende Umsatzsteuer. 
 
Allfällige Abgaben, Gebühren etc. die sich aus Anlass der Errichtung bzw. Veränderung des 
vertragsgegenständlichen Lieferübereinkommens ergeben, trägt die EVN. 
 
Für das Vertragsverhältnis sind, soweit nicht andere Vereinbarungen getroffen werden, die 
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„Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung von Wärme", Ausgabe Mai 2008, maßgebend.  
Dieses Lieferübereinkommen wird zweifach ausgefertigt, wovon der Kunde und die EVN je ein 
Exemplar erhalten.  
Änderungen oder Ergänzungen dieses Lieferübereinkommens bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der schriftlichen Vereinbarung. 
 
Die Haftung - bei der Errichtung oder Wartung der Wärmeversorgungsanlage - von EVN ist auf 
den positiven Schaden beschränkt. Eine Haftung für entgangenen Gewinn und Folgeschäden 
besteht nur, soweit EVN oder eine Person, für die EVN einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat. 
 
Mit der Unterfertigung und Inkrafttreten dieses Lieferübereinkommens sowie mit Unterfertigung 
des Lieferübereinkommens Nr. FW-2009-S-043 treten die bestehenden Vereinbarungen Ev.Nr. F-
NW-01-AB-095V und F-NW-01-AB-146V außer Kraft. 
 
Erfolgen die Gegenzeichnung und Retournierung dieses Lieferübereinkommens nicht binnen vier 
Wochen ab dessen Ausstellung, so gilt dasselbe als von der EVN zurückgezogen.“ 
 
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (19 : 9; Stimmenthaltung: Fraktion Umweltforum) 
angenommen. 
 
 
3) Subventionen 
Gemeinderätin Ingrid Lorenz stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, folgende Subventionen zu 
gewähren: 
 
a) Squash-Union € 6.000,-- (2009 bisher € 800,--) 
b) Preibisch Medical Team € 3.000,-- (2009 bisher 0) 
c) Marika Freunde €  4.000,-- (2009 bisher 0) 
d) Naturfreunde € 4.000,-- (2009 bisher 0) 
e) Sportunion € 4.400,-- (2009 bisher 0) 
f) Kegelverein € 340,-- (2009 bisher € 1.700,--) 
g) 1. Wiener Neudorfer Sportvereinigung (AKM-Fanmeile) € 7.428,40 (2009 bisher 40.000,-- 
          HH-Stelle 1/015-7292)“ 
 
Die Subventionen werden einzeln abgestimmt. 
Die Subventionen a), e), und f) werden einstimmig angenommen. 
Die Subvention b) wird mit Stimmenmehrheit (19 : 9; dagegen GRin Mag. Mariner, gf. GR 
Hinterndorfer, gf. GR Patoschka, gf. GR Ing. Lintner, GRin Döttelmayer, GR Ing. Köckeis, 
GRin Dr. Kleissner, Stimmenthaltung: GR Nigrin, GRin Bach) angenommen. 
Die Subvention c) wird mit Stimmenmehrheit (27 : 1; Stimmenthaltung: GRin 
Döttelmayer) angenommen. 
Die Subvention d) wird mit Stimmenmehrheit (25 : 3; Stimmenthaltung: gf. GR Ing. 
Lintner, GRin Döttelmayer, GR Ing. Köckeis) angenommen. 
Die Subvention g) wird mit Stimmenmehrheit (19 : 9; dagegen: GRin Mag. Mariner, gf. 
GR Patoschka, gf. GR Ing. Lintner, GRin Döttelmayer, GRin Dr. Kleissner, GR Nigrin; 
Stimmenthaltung: GR Pfeiler, gf. GR Hinterndorfer, GRin Bach) angenommen. 
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4) Lehrlingsförderung - Durchführungsbestimmungen 
Gemeinderat Werner Stedronsky stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt nachfolgende Richtlinien zur 
Lehrlingsförderung: 

 
Richtlinien zur Lehrlingsförderung 

in der Höhe der auf die Lehrlingsentschädigungen 
entfallenden Kommunalsteuer 

 
1. Der Betrieb muss den Standort in Wiener Neudorf haben und die Kommunalsteuer an die 

Marktgemeinde Wiener Neudorf entrichten. 
2. Die Förderung wird für alle Lehrlinge gewährt, wobei sie jedoch sofort einzustellen ist, wenn 

der Bundesgesetzgeber zu einem früheren Zeitpunkt die Kommunalsteuerpflicht für 
Lehrlingsentschädigungen aufhebt. Sie erfolgt aber unbeschadet des Steuerfreibetrages als 
Betriebsausgabe für das Kalenderjahr der Begründung des Lehrverhältnisses. 

3. Die Förderung ist bei der Marktgemeinde Wiener Neudorf schriftlich bis Ende März des 
Folgejahres zu beantragen und die zur Überprüfung erforderlichen Unterlagen – Kopie des 
Lehrvertrages und des Lohnkontos – beizulegen. Die Förderungsbeiträge gelangen jeweils im 
Folgejahr zur Auszahlung. 

4. Die Vergabe der Förderung erfolgt durch den Gemeindevorstand. 
5. Der Förderungsbetrag gelangt nur zur Auszahlung, wenn die gesamte selbstberechnete 

Kommunalsteuer für das Jahr, für das die Förderung beantragt wird, in voller Höhe entrichtet 
wurde und die Jahreserklärung vorliegt. 

6. Sollte die Auszahlung der Förderung auf unrichtigen Angaben beruhen bzw. sollte sich 
nachträglich herausstellen, dass die Voraussetzungen für die Förderung nicht gegeben waren, 
ist der Förderungsbetrag binnen einem Monat nach Zustellung des Widerrufes 
zurückzuzahlen. 

7. Liegt die vorzeitige Lösung eines Lehrvertrages vor, so besteht kein Anspruch auf Förderung. 
8. Sollten Steuer- oder Abgabenrückstände bestehen, wird der Förderungsbeitrag mit diesen 

verrechnet. 
9. Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. Insbesondere ist auf die Budgetlage der 

Marktgemeinde Wiener Neudorf Rücksicht zu nehmen. 
10. Diese Richtlinien ersetzen die in der Gemeinderatssitzung vom 27.6.1997 beschlossenen 

Durchführungsbestimmungen zur Lehrlingsförderung und gelten für alle ab 1.4.2009 zur 
Auszahlung gelangenden Förderungen.“ 

 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
5) Friedhofsordnung 
Gf. Gemeinderat Andreas Grundtner stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, die Friedhofsordnung vom 
1.1.1997 außer Kraft zu setzen und folgende Friedhofsordnung auf Grund des § 24 Abs. 1  des NÖ  
Bestattungsgesetzes 2007, LGBl. 9480, zu verordnen: 
 

FRIEDHOFSORDNUNG 
der Marktgemeinde Wiener Neudorf 
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§ 1 

Eigentum, Betrieb und Verwaltung 
(1) Der Friedhof in Wiener Neudorf steht im Eigentum der Marktgemeinde Wiener Neudorf, im 

Folgenden kurz Gemeinde genannt. 
(2) Die Gemeinde ist verpflichtet, den Betrieb des Friedhofes und seiner Einrichtungen 

(Aufbahrungshalle, Leichenkammer, Kühlanlage) ohne Unterbrechung aufrecht zu erhalten, 
und für die Bestattungsmöglichkeit der im Gemeindegebiet Verstorbenen in ausreichendem 
Maße Vorsorge zu treffen.  

(3) Die Verwaltung des Friedhofes wird von der Friedhofsverwaltung besorgt. Die Amtsstunden 
der Friedhofsverwaltung richten sich nach den Amtsstunden der Gemeinde. Die 
Friedhofsverwaltung befindet sich im Rathaus. 

(4) Der Gemeinde obliegt die Herstellung und Erhaltung geeigneter Verkehrswege innerhalb des 
Friedhofes. 

 
 § 2 

Einteilung des Friedhofes 
(1) Der alte Teil des Friedhofes ist durch Hauptwege in 4 Gruppen unterteilt, welche mit den 

Buchstaben A bis D bezeichnet werden. Jede Gruppe ist durch Querwege in Reihen geteilt, 
welche fortlaufend nummeriert sind. 
Beim Haupteingang befinden sich die Grüfte und entlang der Mauer die sogenannten 
Mauerngräber. 

(2) Die Gräber des neuen Teils sind durchnummeriert. Die Lage der einzelnen Grabstellen ist auf 
dem Friedhofsplan ersichtlich. Entlang der Mauer liegen die Mauergräber. Die Urnennischen 
befinden sich ebenfalls am neuen Friedhof. 

 
 § 3 

Grabarten 
(1)  Der alte Teil des Friedhofes verfügt über folgende Grabstellen: 

a) Grüfte:   
 1. zur Beisetzung bis zu 4 Leichen und 4 Urnen 
 2. zur Beisetzung bis zu 6 Leichen und 6 Urnen 
 3. zur Beisetzung bis zu 12 Leichen und 12 Urnen 
b) Einfache und Doppelmauergräber: 
 1. zur Beisetzung bis zu 4 Leichen und 4 Urnen 
 2. zur Beisetzung bis zu 8 Leichen und 8 Urnen 
c) Einfache und Doppelfamiliengräber: 
 1. zur Beisetzung bis zu 4 Leichen und 4 Urnen 
 2. zur Beisetzung bis zu 8 Leichen und 8 Urnen 
 

(2) Der neue Teil des Friedhofes verfügt über folgende Grabstellen: 
a) Mauergräber: 
 1. zur Beisetzung bis zu 4 Leichen und 4 Urnen 
b) Familiengräber: 

1. zur Beisetzung bis zu 4 Leichen und 4 Urnen 
c) Urnennischen: 
 1) zur Beisetzung bis zu 4 Urnen 
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§ 4 
Grabstellenverzeichnis und Übersichtsplan 

(1) Bei der Friedhofsverwaltung liegen das Grabstellenverzeichnis, aus dem die   Identität der auf 
dem Friedhof Bestatteten, der benützungsberechtigten Personen sowie die Dauer des 
Benützungsrechtes hervorgeht, und der Übersichtsplan über die Lage der einzelnen Grabstellen 
zur  Einsicht während des Parteienverkehrs auf. 

(2) In das Grabstellenverzeichnis und den Übersichtsplan wird unentgeltlich Einsicht gewährt und 
Auskunft erteilt. 

 
§ 5 

Zuweisung des Benützungsrechtes an einer Grabstelle 
(1) Um die Zuweisung einer Grabstelle ist bei der Friedhofsverwaltung unter Angabe des 

gewünschten Friedhofes, der gewünschten Grabart und der örtlichen Lage der Grabstelle 
(Übersichtsplan) anzusuchen.  

(2) Bei der Zuweisung eines Grabes besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Grabart oder 
bestimmte örtliche Lage der Grabstelle. 

(3) Über das Ansuchen wird mit Bescheid entschieden. Der Bewilligungsbescheid enthält den/die 
Namen der benützungsberechtigten Person/en (im Folgenden kurz benützungsberechtigte 
Person), die genaue Bezeichnung des Friedhofes, der Grabstelle und der Grabart und das 
Datum des Ablaufes des Benützungsrechtes.   

 
§ 6 

Inhalt und Dauer des Benützungsrechts 
(1) Das Benützungsrecht steht einer Person oder mehreren Personen zu.  
(2) Es berechtigt je nach Art der zugewiesen Grabstelle zur Bestattung von Leichen und 

Leichenteilen oder zur Beisetzung von Urnen. Es berechtigt und verpflichtet nach Maßgabe der 
Friedhofsordnung zur Ausgestaltung und zur Instandhaltung der Grabstelle. 

(3) Das erstmalige Benützungsrecht endet bei Erdgräbern nach Ablauf von zehn Kalenderjahren, 
bei gemauerten Grabstellen (Grüften, Urnennischen) nach Ablauf von dreißig Kalenderjahren 
nach der Begründung. Die Fristen beginnen mit dem auf die Begründung des 
Benützungsrechtes folgenden Jahr. 

(4) Jede benützungsberechtigte Person und deren Ehegatte oder dessen Ehegattin haben Anspruch 
auf Beisetzung in dieser Grabstelle. Die benützungsberechtigte Person kann die Beisetzung 
weiterer Personen gestatten. Verfügen mehrere Personen über ein Benützungsrecht an der 
Grabstelle, müssen alle der Beisetzung weiterer Personen zustimmen. 

(5) Die Mindestruhefrist beträgt 10 Jahre. Innerhalb dieser Frist darf nur eine der Art und Größe 
der Grabstelle entsprechende Anzahl von Leichen bestattet werden (Höchstbelagszahl). Nach 
Ablauf der Mindestruhefrist können Leichen oder Leichenreste von der Friedhofsverwaltung 
oder durch von ihr beauftragte Personen innerhalb der Grabstelle zusammengelegt werden.  

Die zusammengelegten Leichenreste sind in ein leicht verrottbares Behältnis zu geben oder am 
Grund der Begräbnisstätte wieder zu bestatten. 

 
§ 7 

Verlängerung des Benützungsrechts 
(1) Mit jeder Belegung wird das Benützungsrecht auf zehn Jahre verlängert. Die Frist beginnt mit 

dem auf die Verlängerung des Benützungsrechts folgenden Jahr. 
(2) Das Benützungsrecht verlängert sich jeweils um weitere zehn Kalenderjahre, wenn die 

benützungsberechtigte Person die Verlängerungsgebühr vor Ablauf des Kalenderjahres, mit 
dessen Ablauf das geltende Benützungsrecht erlischt, entrichtet. 
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(3) Mindestens sechs Monate vor Zeitablauf des Benützungsrechts wird die benützungsberechtigte 
Person schriftlich durch die Gemeinde verständigt, dass das Benützungsrecht abläuft. Ist die 
benützungsberechtigte Person unbekannten Aufenthaltes und kann sie nicht leicht 
ausgeforscht werden, erfolgt durch die Gemeinde die Verständigung darüber durch 
dreimonatigen Anschlag am Friedhof. 

(4) Wird die Verlängerungsgebühr nicht zeitgerecht entrichtet, wird die benützungsberechtigte 
Person nachweislich darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Benützungsrecht erlischt, wenn die 
Verlängerungsgebühr nicht binnen eines Monats entrichtet wird.  

 
§ 8 

Übertragung und Eintritt in das Benützungsrecht an einer Grabstelle 
(1) Auf Antrag der benützungsberechtigten Person kann das Benützungsrecht einer anderen 

physischen oder juristischen Person mit deren Einverständnis durch Bescheid der Gemeinde 
übertragen werden. 

(2) Nach dem Tod der benützungsberechtigten Person können die nahen Angehörigen des oder der 
Verstorbenen (Ehegatte/Ehegattin, Lebensgefährte/Lebensgefährtin, Kinder, Eltern; die übrigen 
Nachkommen, Großeltern, Geschwister) den Eintritt in das Benützungsrecht  binnen dreier 
Monate beantragen. Über die Zuerkennung des Benützungsrechtes wird von der  Gemeinde 
entsprechend der gesetzlichen Reihenfolge (siehe oben) mit Bescheid entschieden.  

 Macht keiner der nahen Angehörigen vom Eintrittsrecht Gebrauch, wird das Benützungsrecht 
mit Bescheid jener Person zuerkannt, die die Grabstellengebühr entrichtet hat. 

 
§ 9 

Erlöschen des Benützungsrechts 
(1) Das Benützungsrecht erlischt: 
 1. durch Zeitablauf wegen Nichtentrichtung der Verlängerungsgebühr, 
 2. durch schriftlichen Verzicht, 
 3. durch Entzug wegen Vernachlässigung der Instandhaltungspflicht (§ 33 Abs. 4 NÖ 

Bestattungsgesetz 2007) oder 
 4. bei Auflassung oder Schließung des Friedhofs oder eines Teiles des Friedhofs. 
(2) Bei Erlöschen des Benützungsrechts wird durch die Gemeinde auf die Dauer von vier Monaten 

die Grabstelle als „Heimgefallen!“ gekennzeichnet und der Heimfall an der Amtstafel der 
Gemeinde sowie am Friedhof kundmacht. 

(3) Denkmäler, Einfassungen und Baubestandteile jeglicher Art sind innerhalb der 
Kundmachungsfrist des Abs. 3 durch die bisherige benützungsberechtigte Person zu entfernen, 
sofern nicht eine nachweisliche Eigentumsübertragung an eine neue benützungsberechtigte 
Person dieser Grabstelle erfolgt. Andernfalls geht das Eigentum auf die Gemeinde über, die der 
bisherigen benützungsberechtigten Person die Kosten für die Abtragung vorschreiben kann. 

 (4) Bei heimgefallenen Grabstellen kann die Gemeinde Leichenreste und Urnen in einer 
gemeindeeigenen Grabstelle beisetzen. 

 
§  10 

Ausgestaltung und Erhaltung der Grabstellen 
(1) Grabstellen sind innerhalb von sechs Monaten nach Erwerb des Benützungsrechtes 

entsprechend der Friedhofsordnung und der Würde des Ortes auszugestalten. 
(2) Die Errichtung eines Grabdenkmales (z.B. Kreuz, Tafel, Grabstein, Skulptur,  

Denkmalüberdachung) ist der Gemeinde im Vorhinein anzuzeigen. Der Anzeige  
ist eine Beschreibung des Denkmales mit Angabe der Grabinschrift sowie eine Skizze 
beizulegen.  
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Das Denkmal darf nur von einem befugten Gewerbetreibenden errichtet werden. Dieser hat auf 
der Anzeige zu bestätigen, dass die Ausführung nach den geltenden ÖNORMEN bzw.ÖN-
Regeln erfolgt. Diese Anzeige ersetzt nicht allenfalls notwendige Anzeigen und Anträge nach 
den baurechtlichen Vorschriften.    

(3) Die Errichtung von Grabdenkmälern wird innerhalb einer Frist von vier Wochen  
nach Einlangen der Anzeige mit Bescheid  untersagt, wenn:  

a) das geplante Grabdenkmal oder dessen Inschrift nicht der Würde und Pietät der 
Friedhofsanlage entspricht,  

b) das Grabdenkmal andere Grabstellen beeinträchtigen würde oder  
c) das Grabdenkmal nicht der Friedhofsordnung entspricht. 

(4) Vor Ablauf der vierwöchigen Frist kann die Gemeinde auf Antrag mit Bescheid feststellen, 
dass das geplante Vorhaben dem Abs. 3 Z. 1 bis 3 nicht widerspricht, und die Ausführung 
gestatten.   

 (5) Das Anpflanzen von Bäumen auf Grabstellen ist verboten. Anpflanzungen von Sträuchern 
sind an eine vorherige Bewilligung der Friedhofsverwaltung gebunden. Diese Bewilligung kann 
auch unter bestimmten Bedingungen erteilt werden. Wird die Benützung des Friedhofs oder das 
Benützungsrecht an anderen  
Grabstellen durch Pflanzen oder Bäume beeinträchtigt, sind nach vorheriger Aufforderung 
durch die Gemeinde, die Pflanzen oder Bäume innerhalb einer bestimmten Frist durch die 
benützungsberechtigte Person zu entfernen. Bei fruchtlosem Ablauf der Frist erfolgt die 
Beseitigung auf Kosten der benützungsberechtigten Personen durch die Gemeinde. Das hierbei 
anfallende Holz ist Eigentum der Gemeinde. 

(6) Das Aufstellen unpassender Gefäße, z.B. Blechdosen, Flaschen, Einsiedegläser etc., zur 
Aufnahme von Schnittblumen und dergleichen ist nicht gestattet. Sie können von der 
Gemeinde oder von ihr beauftragten Personen (z.B. Friedhofsverwaltung) ohne vorherige 
Verständigung des Benützungsberechtigten entfernt werden. Die Gemeinde hat solche 
Gegenstände auf eine Dauer von sechs Monaten ab Entfernung aufzubewahren. Innerhalb 
dieser Frist sind sie auf Wunsch dem Benützungsberechtigten auszufolgen oder ihm auf seine 
Kosten zu senden. Nach Ablauf der sechs Monate kann die Gemeinde über die Gegenstände frei 
verfügen. 

 
§ 11 

Verwahrlosung und Baufälligkeit von Grabstellen  
(1) Ist eine Grabanlage oder eine Gruftanlage baufällig oder verwahrlost, ist die Gemeinde 

berechtigt, die benützungsberechtigte Person mit Bescheid zu verpflichten, in angemessener 
Frist, längstens jedoch binnen vier Monaten, die Anlage in Stand zu setzen. Die Frist kann in 
begründeten Fällen um weitere zwei Monate verlängert werden.  

(2) Bei Gefahr in Verzug durch offensichtliche Baufälligkeit oder Verwahrlosung ordnet die 
Gemeinde sofortige Sicherungsmaßnahmen auf Kosten der benützungsberechtigten Person an. 

(3) Ist die benützungsberechtigten Person unbekannten Aufenthalts und kann sie nicht leicht 
ausgeforscht werden, wird die Aufforderung zur Instandsetzung vier Monate hindurch an der 
Amtstafel der Gemeinde und durch Anschlag am Friedhof verlautbart.  
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(4) Kommt eine benützungsberechtigte Person einer Verpflichtung zur Instandsetzung nicht nach, 
gilt das Benützungsrecht mit Ablauf des Jahres, in dem die Frist abgelaufen ist, als entzogen. 

 
§ 12 

Leichenkammer, Aufbahrungshalle 
(1) Nach Ausstellung der Todesbescheinigung ist die Leiche in eine Aufbahrungshalle oder 

Leichenkammer zu überführen. 
(2) Jede Leichenüberprüfung innerhalb des Gemeindegebietes ist mit hiezu geeigneten und für 

diesen Zweck ausschließlich bestimmten Fahrzeugen durchzuführen. 
(3) Die Leichenkammer am Friedhof Wiener Neudorf dient der Aufbahrung Verstorbener bis zur 

Bestattung oder bis zu Überführung auf andere Friedhöfe. Sie ist mit einer die Verwesung 
hintanhaltenden  Einrichtung ausgestattet.   

(4) Die Aufbahrungshalle dient zur Aufbahrung von Leichen und zur Abhaltung von ortsüblichen 
Trauerfeierlichkeiten. Sie muß hinsichtlich Größe und Ausstattung den örtlichen Gegebenheiten 
entsprechen. 

 Die Aufbahrung einer Leiche außerhalb einer Aufbahrungshalle oder   Leichenkammer darf nur 
nach vorheriger Anzeige an die Gemeinde erfolgen.  

 
Der Anzeige ist ein ärztliches Gutachten über die sanitäre Unbedenklichkeit beizulegen.  
 

§ 13 
Bestattung  

(1) Die beabsichtigte Bestattung von Leichen und Urnen auf Friedhöfen ist von der 
benützungsberechtigten Person der Grabstelle der Gemeinde anzuzeigen. Bei Tod der 
benützungsberechtigten Person ist die Anzeige von den nahen Angehörigen zu erstatten. 

(2)  Die Bestattung einer Leiche in einer Grabstelle ist nur bis zur Höchstbelagszahl zulässig, 
soferne nicht eine Zusammenlegung von Leichenresten möglich ist. 

(3)  Ist eine Bestattung nach Abs. 2 nicht möglich, wird der anzeigenden Person von der Gemeinde 
eine freie Grabstelle angeboten.  

(4) Die nahen Angehörigen des Verstorbenen haben in folgender Reihenfolge für die Bestattung 
Sorge zu tragen: 

 1. Ehegatte oder Ehegattin, 
 2. Lebensgefährte oder Lebensgefährtin, 
 3. Kinder, 
 4. Eltern, 
 5. die übrigen Nachkommen, 
 6. die Großeltern, 
 7. die Geschwister. 
(5) Ohne schriftliche Anweisung der Friedhofsverwaltung darf der Totengräber eine Leiche oder 

Urne nicht bestatten. Die Leiche oder Urne ist in jenem Grab beizusetzen, welches durch die 
Anweisung bezeichnet ist. Ein Protokoll über die durchgeführten Bestattungen ist von der 
Friedhofsverwaltung zu führen. 
In der Regel darf die Wiederöffnung eines bereits geschlossenen Grabes nur nach Ablauf von 10 
Jahren nach der letzten Beerdigung erfolgen. Ausnahmen finden statt: 

a) bei Exhumierungen 
b) bei Nachlage von Leichen in Gräbern und Grüften. 

Bei Wiederbelegung einer Grabstelle sind die etwa noch vorhandenen Gebeine   sorgfältig zu 
sammeln und am Kopfende des offenen Grabes, 50 cm tiefer als die Grabsohle, endgültig 
beizusetzen. 
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Das Öffnen und Schließen von Gräbern und Grüften sowie die Beisetzung von Leichen und 
Urnen ist nur dem von der Friedhofsverwaltung bestellten Personal bzw. beauftragten 
Unternehmen gestattet. 

 
§ 14 

Enterdigung  
(1)  Eine Enterdigung einer Leiche bedarf einer Bewilligung der Gemeinde. Keiner Bewilligung 

bedürfen behördlich oder gerichtlich angeordnete Enterdigungen sowie Enterdigungen durch 
die Friedhofsverwaltung zum Zwecke einer Umbettung oder einer Zusammenlegung innerhalb 
der Bestattungsanlage nach Ablauf der Mindestruhefrist. 

 Behördlich oder gerichtlich angeordnete Enterdigungen sind von der anordnenden Stelle vor 
der Enterdigung der Gemeinde unter Übersendung/ Übergabe einer Ausfertigung der 
Anordnung zur Kenntnis zu bringen. Wird die enterdigte Leiche in dieser Grabstelle nicht 
sofort wieder bestattet, ist die Entfernung der Leiche im Grabstellenverzeichnis zu vermerken. 

(2)  Eine Enterdigung ist erst nach Ablauf der Mindestruhefrist möglich. Liegen wichtige Gründe 
vor, kann eine Enterdigung auch vor Ablauf der Mindestruhefrist erfolgen. 

(3) Anträge auf Enterdigung können von der benützungsberechtigten Person gestellt werden. 
Anträge auf Enterdigungen können auch von nahen Angehörigen mit Zustimmung der 
benützungsberechtigten Person gestellt werden. Im Antrag ist der weitere Verbleib der Leiche 
anzugeben. 

(4)  Bei sanitätspolizeilichen Bedenken werden zur Vermeidung von Gefährdungen und 
Belästigungen Auflagen vorgeschrieben. 

(5) Eine Enterdigung vor Ablauf der Mindestruhefrist darf nur von befugten 
Bestattungsunternehmen vorgenommen werden. Grabarbeiten bis zum Sarg dürfen durch vom 
Betreiber des Friedhofs bestimmte Personen durchgeführt werden. 

 
§ 15 

Überführung 
(1) Die beabsichtigte Überführung einer Leiche ist tunlichst 24 Stunden vorher durch das 

Bestattungsunternehmen der Gemeinde, in der sich die Leiche befindet, und der Gemeinde, in 
der die Bestattung erfolgen soll, schriftlich anzuzeigen. 

(2) Leichen dürfen nur von einem befugten Bestattungsunternehmen überführt werden. 
(3) Ausgenommen von der Anzeigepflicht ist die Überführung von Leichen innerhalb einer 

Gemeinde, an ein anatomisches Universitätsinstitut und im Zusammenhang mit einer 
behördlich oder gerichtlich angeordneten Obduktion. 

(4) Das für die Überführung einer Leiche aus dem Ausland und in das Ausland geltende 
Internationale Abkommen über Leichenbeförderung, BGBl. Nr. 118/1958, und die 
bundesgesetzlichen  Vorschriften über den Transport von Leichen mit Eisenbahn, Schiff oder 
Flugzeug sowie die Überführung von Infektionsleichen werden durch diese Bestimmungen 
nicht berührt. 

 
§ 16 

Verhalten auf dem Friedhof 
(1) Der Friedhof darf nur während der am Eingang des Friedhofes kundgemachten Besuchszeiten 

betreten werden. Oktober bis April 8.00 bis 18.00 Uhr, Mai bis September 7.00 bis 20.00 
Uhr.   

(2) Auf dem Friedhof haben die Besucher alles zu unterlassen, was der Würde des Ortes 
widerspricht.  
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Den Anordnungen der Gemeinde/Friedhofsverwaltung bzw. den bestellten 
Friedhofsaufsichtsorganen ist jederzeit Folge zu leisten. Zuwiderhandelnde können vom 
Friedhof verwiesen werden. 

      Insbesondere ist nicht gestattet: 
a) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen und zu beschädigen, 
b) die Wege des Friedhofes mit Fahrzeugen aller Art zu befahren. Ausnahmebewilligungen erteilt 

die Friedhofsverwaltung. (Keiner Ausnahmebewilligung bedarf der Einsatz gewerblicher 
Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen  mit einer Berechtigung gemäß Abs. 3), 

c) unbrauchbar gewordenen Grabschmuck oder Abfälle außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze 
abzulegen, 

d) Druckschriften zu verteilen und zu plakatieren, Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste 
anzubieten, 

e) Tiere mitzunehmen (ausgenommen Blindenhunde), 
f)  Spielen, Herumlaufen, Lärmen, Rauchen und Konsumieren von Alkohol, 
g) die Benützung nicht betreuter Wege bei Glatteis oder Schneeglätte. 
(3) Gewerbliche Arbeiten dürfen nur von konzessionierten Gewerbetreibenden und nach erfolgter 

Anzeige bei der Friedhofsverwaltung durchgeführt werden.  Die Betriebsinhaber haften für alle 
Schäden, die durch die Ausführung gewerblicher Arbeiten an Personen, an den Friedhofsanlagen 
oder an Sachen im Eigentum der Benützungsberechtigten sowie der Friedhofsbesucher eintreten, 
nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes. 

 
§ 17 

Strafbestimmungen 
Übertretungen dieser Friedhofsordnung werden, sofern der Tatbestand einer 
Verwaltungsübertretung nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007, LGBl. 9480 vorliegt, nach dem 
genannten Gesetz von der Bezirksverwaltungsbehörde bestraft.  
 

§ 18 
Inkrafttreten 

Diese Friedhofsordnung tritt am 1. Mai 2009 in Kraft. 
 
Die bisher geltende Friedhofsordnung  tritt mit gleichem Tage außer Kraft.“ 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
6) Wasserentwicklungsplan Wiener Neudorf 
Gemeinderat Ing. Wolfgang Tomek stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, den folgenden 
Wasserentwicklungsplan: 
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“ 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gf. Gemeinderat Richard Baumann verlässt den Sitzungssaal. 
 
 
7) EVN-Fernwärme-Lieferübereinkommen - Umstellung auf Biomasse 
Vizebürgermeister Josef Tutschek stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, mit nachstehendem 
Lieferübereinkommen Nr: FW-2009-S-043, die Umstellung der EVN-Fernwärme auf eine 
Versorgung aus dem Fernwärme-Verteilnetz  vom Biomasseheizwerk Mödling: 
 
 
Die EVN Wärme GmbH 
EVN Platz 
2344 Maria Enzersdorf 
 
(im folgenden „EVN“ genannt) 
 
 
schließt mit der 
 
Marktgemeinde Wiener Neudorf 
Europaplatz 2 
2351 Wiener Neudorf 
 
(im folgenden „Kunde“ genannt) 
 
 
folgendes Lieferübereinkommen über die Lieferung von Wärme für 
gemeindeeigene Anlagen in 2351 Wiener Neudorf. 
 
 
1. Ort, Zweck und Umfang der Wärmelieferung 
 
EVN übernimmt ab 01.05.2009 die Belieferung der nachfolgend angeführten Gemeindeobjekte mit 
Wärme aus den im Eigentum der EVN befindlichen Anschlussanlagen. Die Anschlussanlagen 
bestehen aus den Hausanschlussleitungen sowie den Übergabestationen und werden aus dem 
Fernwärme-Verteilnetz der EVN mit Wärme aus dem Biomasseheizwerk Mödling versorgt. 
 
Fernwärme-Verteilnetz und die Anschlussanlagen sowie die erdverlegten Wärmeverteilleitungen 
befinden sich im Eigentum der EVN. Die Lieferung der Wärme dient dem Zweck der Raumheizung 
und teilweise auch der Warmwasserbereitung. 
 
Die Anschlussanlagen sind bereits errichtet und in Betrieb. 
 
Zur Erfüllung der Verpflichtungen von EVN aus dem Lieferübereinkommen gestattet der Kunde 
der EVN und deren Beauftragten den uneingeschränkten Zutritt zu den Anlagen der EVN, sowie 
zu anderen für die 
Wärme-Übergabe erforderlichen Anlagenteilen, als auch zu allen für die Aufrechterhaltung des 
Betriebes notwendigen Nebenräumen. 
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Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung: 
 
    Anlagenbezeichnung                 Anschrift                             bereitgestellte Leistung 
 
  - Klosterareal Hauptstraße 64 140 kW 
  - Post Europaplatz 2 50 kW 
  - Kindergarten Europaplatz 4 40 kW 
  - Kindergarten Rathauspark 1   80 kW 
 
EVN ist bereit, für alle Anlagen, die im Eigentum des Kunden stehen und/oder von diesem 
betrieben werden, den Bezug von Wärme zu ermöglichen, wenn diese im Einzugsgebiet des EVN-
Fernwärmeverteilnetzes liegen. 
 
Wenn Anlagen des Kunden im Einzugsgebiet des EVN-Fernwärmeverteilnetzes liegen, ist der 
Kunde bereit, für alle seine Anlagen die neu errichtet werden oder bei denen eine Erneuerung der 
Feuerungsanlagen erfolgt, den Einbau einer Fernwärme-Anschlussanlage vorzusehen und Wärme 
zu beziehen. 
 
Wärmeträger: Heizwasser 
 
Vorlauftemperatur:   maximal 80 °C an der Übergabestelle 
Rücklauftemperatur: maximal 60 °C an der Übergabestelle 
 
Die Vorlauftemperatur wird gleitend in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. Für die 
Warmwasserbereitung wird eine Vorlauftemperatur von min. 65 °C an der Übergabestelle 
bereitgestellt. Wärme wird ganzjährig bereitgestellt. Übergabestelle ist jeweils der sekundärseitige 
Flansch des Wärmetauschers der Fernwärme-Übergabestation. 
 
 
2. Liefer- und Leistungsumfang der EVN 
 
EVN übernimmt auf eigene Gefahr den Betrieb von Fernwärme-Verteilnetz, 
Hausanschlussleitungen, Übergabestationen, bis zum sekundärseitigen Flansch der jeweiligen 
Übergabestation unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen. 
 
Dieser umfasst die Kostenübernahme für: 
 
2.1 die regelmäßige Wartung und Instandhaltung sämtlicher mechanischer und elektrischer 
Anlagenteile der Übergabestationen. 
 
2.2 die Entstörung bei Ausfall der Übergabestationen 
 
2.3 das erforderliche, fachlich geschulte Bedienungspersonal 
 
2.4 die Durchführung allfälliger Reparaturen und erforderlicher Umbauarbeiten sowie die 
rechtzeitige Erneuerung nicht wirtschaftlich arbeitender Anlagenteile der Übergabestation, sofern 
deren Reparatur wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist. 
 



Seite 7925

2.5 die Beistellung, Montage, Eichung, Wartung und Erhaltung der Wärmemengenzähler. 
 
Die in Punkt 2.1. bis 2.4. beschriebenen Leistungen werden für alle Teile der Übergabestation sowie 
der vorgelagerten Hausanschlussleitungen samt Fernwärme-Verteilnetz, welche sich im 
Betreuungsbereich der EVN befinden, erbracht. Der Betreuungsbereich endet mit dem 
sekundärseitigen Flansch der Übergabestationen. 
 
Alle Anlagenteile innerhalb des Betreuungsumfanges befinden sich im Eigentum der EVN. 
 
Die erforderlichen Grundstücke und geeigneten Räumlichkeiten zur Unterbringung der 
Anschlussanlagen, das für den Anlagenbetrieb notwendige, aufbereitete Wasser sowie die 
erforderliche elektrische Energie werden vom Kunden für die EVN kostenlos beigestellt. Zur 
Erfüllung der Verpflichtungen von EVN aus dem Lieferübereinkommen gestattet der Kunde der 
EVN und deren Beauftragten den uneingeschränkten Zutritt zu den Anlagen der EVN, sowie zu 
anderen für die Wärme-Übergabe erforderlichen Anlagenteilen, als auch zu allen für die Auf-
rechterhaltung des Betriebes notwendigen Nebenräumen. 
 
Die Errichtung, Instandhaltung und Wartung aller Anlagenteile außerhalb des 
Betreuungsbereiches (z.B. Behebung von Undichtheiten und Störungen im Sekundärbereich) sowie 
bauliche Maßnahmen (z.B. Herstellung und Erhaltung des Raumes, in welchem die 
Übergabestation untergebracht ist), obliegen dem Kunden und sind nicht Gegenstand dieses 
Lieferübereinkommens. Bei Aufnahme des Betriebes durch die EVN wird davon ausgegangen, dass 
die Wärmeabnahmeanlagen des Kunden richtig bemessen und sachgerecht ausgeführt sind, sowie 
einwandfrei funktionieren (z.B. Leitungsspülung des Sekundärkreises, sowie dessen Befüllung 
gemäß den einschlägigen Richtlinien nach ÖNORM H5195-1). 
 
 
3. Art der Wärmelieferung, Messeinrichtung und Übergabestelle 
 
Die Wärme wird ganzjährig bereitgestellt. 
 
Das in Punkt 2 vereinbarte Ende des Betreuungsbereiches bildet zugleich die Übergabestelle für die 
bereitzustellende und zu liefernde Wärmemenge. 
Zur Feststellung des Wärmeverbrauchs sind geeichte Wärmemengenzähler installiert. 
 
Die von EVN gelieferte Wärme wird dem Kunden in Rechnung gestellt. 
 
Für die Inbetriebnahme und laufende Aufrechterhaltung des Betriebes der außerhalb des 
Betreuungsbereiches der EVN befindlichen Anlagenteile hat der Kunde zu seinen Lasten Sorge zu 
tragen. 
 
 
4. Vergütung 
 
4.1 Preis 
Die Vergütung der von der EVN bereitgestellten und gelieferten Wärmemenge erfolgt durch die 
Anrechnung 
 
eines Grundpreises nach 4.1.1 und 
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eines Verbrauchspreises nach 4.1.2. 
 
4.1.1 Der jährliche Grundpreis beträgt € 18,64 je kW bereitgestellte Leistung. Dieser Betrag wird 
auf gleiche Teilbeträge in den Monaten Juni bis einschließlich Mai aufgeteilt. Die Teilbeträge sind 
in den unter Punkt 4.3 erwähnten Abschlagszahlungen enthalten. 
 
Für die Zeit vor dem ersten vollen Abrechnungsjahr erfolgt eine anteilsmäßige Verrechnung. 
 
4.1.2 Der Verbrauchspreis für die gelieferte Wärmemenge beträgt 6,24 Cent/kWh. 
 
 
4.2 Wertsicherung 
 
Grundpreis  
100 % Verbraucherpreisindex mit der Basis 2000 (VPI 2000), 
veröffentlicht von der Statistik Österreich  
Zugrundeliegender Jahresdurchschnitt mit 
Ausgangsbasis: 114,60 
 
Verbrauchspreis  
40,00 % Verbraucherpreisindex mit der Basis 2000 (VPI 2000), 
veröffentlicht von der Statistik Österreich 
Zugrundeliegender Jahresdurchschnitt mit 
Ausgangsbasis: 114,60 
20,00 % Einfuhrpreis von Erdgas, im gasförmigen Zustand 
(WNr. 2711 2100) der Statistik Österreich 
Mittelwert von 12 Monatswerten in ct/Nm³ mit 
Ausgangsbasis: 22,2 
20,00 % Messziffern des Verbraucherpreisindex 86, Ofenheizöl extra leicht,  
Mittelwert von 3 Monatswerten der Statistik Österreich.  
Verknüpft mit dem 1,259 zu 227 Heizöl 3000 l (2000=100)  
Ausgangsbasis: 220,45 
20,00 % Energieholzindex Basis 1979 mit 1,000  
Zugrundeliegender Jahresdurchschnitt mit 
Ausgangsbasis: 1,293 
 
 
4.3 Preisanpassung 
 
Änderungen des Grund- und Verbrauchspreises erfolgen jeweils per 1.9. eines jeden Jahres und 
halbjährlich, sofern die Abweichung beim Verbrauchspreis größer 5 % ist, wobei beim VPI und 
Energieholzindex (gerundet auf 3 Nachkommastellen) der jeweilige Vorjahresdurchschnittswert 
herangezogen wird, beim Einfuhrpreis von Erdgas der Schnitt von 12 aufeinanderfolgenden, 
veröffentlichten Monatswerten (gerundet auf 2 Nachkommastellen) und beim Ofenheizöl extra 
leicht der Schnitt von 3 aufeinanderfolgenden, veröffentlichten Monatswerten (gerundet auf 1 
Nachkommastelle). Dabei wird der neue Verbrauchspreis Wärme auf volle 1/100 Cent, seine 
Energieabgabe jedoch auf volle 1/1000 Cent und der neue Grundpreis Wärme auf volle Cent auf- 
oder abgerundet. Der neue Warmwasserpreis wird auf volle Cent auf- oder abgerundet, seine 
Energieabgabe jedoch auf volle 1/10 Cent. 



Seite 7927

Die neu ermittelten Indexwerte stellen die Ausgangsbasis für die nächste Preisanpassung dar. 
 
Wird die Ermittlung von Kostenfaktoren seitens einer Ausgabestelle während der Dauer des 
Lieferübereinkommens eingestellt, so sollen die geeigneten Feststellungen anderer Behörden oder 
Stellen für die Ermittlung der jeweiligen Kostenfaktoren herangezogen werden. Die Gewichtung 
der Indexwerte kann nur unmittelbar nach einer Preisanpassung verändert werden. 
 
Datum der Preisbasis: 01.09.2008 
 
Das Abrechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Juni eines Jahres bis zum 31. Mai des Folgejahres. 
 
Die Abrechnung der dem Kunden gelieferten Wärmemenge erfolgt im Nachhinein einmal jährlich 
im Juni unter Anrechnung der gemäß Punkt XXI der „Allgemeinen Bedingungen" vierteljährlich 
geleisteten Abschlagszahlungen. 
 
 
5. Laufzeit des Lieferübereinkommens 
 
Dieses Lieferübereinkommen tritt mit Gegenzeichnung in Kraft. Es läuft vorerst bis zum 
31.05.2024 und dann jeweils zwei Jahre weiter, wenn es nicht wenigstens sechs Monate vor Ablauf 
durch eingeschriebenen Brief gekündigt wird. 
 
Ändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse oder die diesem Lieferübereinkommen 
zugrundeliegenden Voraussetzungen gegenüber dem Zeitpunkt des Abschlusses so erheblich, dass 
die vereinbarten oder letztgültigen Preise oder Bedingungen für den Kunden oder für die EVN 
nicht mehr zumutbar sind, so bleiben Vereinbarungen über eine Änderung der letztgültigen Preise 
oder Bedingungen oder eine vorzeitige Auflösung des Lieferübereinkommens vorbehalten. 
 
Im Fall einer Auflösung des Lieferübereinkommens sind der EVN die getätigten Investitionen, die 
über die laufenden Reparaturen hinausgehen, durch den Kunden zum Zeitwert am Tag der 
Auflösung zu ersetzen. Dieser Zeitwert errechnet sich aufgrund der von der EVN getätigten 
Investitionen, unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Nutzungsdauer dieser Anlagen nach 
VDI 2067, längstens jedoch 20 Jahre. 
 
Erfolgt die Bezahlung des Investitionsablösebetrages nicht gleichzeitig mit der Vertragsauflösung, 
so ist die EVN berechtigt, Verzugszinsen bis zu 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank zu verrechnen. 
 
 
6. Sonstiges 
 
Falls der Kunde Liegenschaften oder Liegenschaftsteile bzw. die damit verbundenen Gebäude, auf 
die sich dieses Lieferübereinkommen bezieht, einzelnen oder mehreren Personen überträgt, ist der 
Kunde verpflichtet, sämtliche sich aus dem gegenständlichen Lieferübereinkommen ergebenden 
Rechte und Pflichten an den oder die Erwerber zu überbinden. 
 
Der Kunde verpflichtet sich für das in Pkt. 1 genannte Objekt ausschließlich Wärme von der EVN 
zu beziehen, diesen Wärmebedarf nicht selbst zu erzeugen oder von Dritten decken zu lassen. 
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Ferner wird der EVN das Recht der Nutzung der Grundflächen des Kunden zum Zwecke der Zu-, 
Fort- und Weiterleitung von Heizwasser eingeräumt. 
 
Die in diesem Lieferübereinkommen genannten Preise beinhalten nicht die gemäß 
Erdgasabgabegesetz zu entrichtende Abgabe. Diese beträgt derzeit 0,413 Cent/kWh. Weiters ist die 
derzeit zu verrechnende Gebrauchsabgabe in der Höhe von 0,03 Cent/kWh zu entrichten. Alle in 
diesem Lieferübereinkommen genannten Preise, Kosten, Entgelte, Abgaben etc. verstehen sich ohne 
die hinzuzurechnende Umsatzsteuer. 
 
Allfällige Abgaben, Gebühren etc. die sich aus Anlass der Errichtung bzw. Veränderung des 
vertragsgegenständlichen Lieferübereinkommens ergeben, trägt die EVN. 
 
Für das Vertragsverhältnis sind, soweit nicht andere Vereinbarungen getroffen werden, die 
„Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung von Wärme", Ausgabe Mai 2008, maßgebend.  
Dieses Lieferübereinkommen wird zweifach ausgefertigt, wovon der Kunde und die EVN je ein 
Exemplar erhalten.  
Änderungen oder Ergänzungen dieses Lieferübereinkommens bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der schriftlichen Vereinbarung. 
 
Die Haftung - bei der Errichtung oder Wartung der Wärmeversorgungsanlage - von EVN ist auf 
den positiven Schaden beschränkt. Eine Haftung für entgangenen Gewinn und Folgeschäden 
besteht nur, soweit EVN oder eine Person, für die EVN einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat. 
 
Mit der Unterfertigung und Inkrafttreten dieses Lieferübereinkommens sowie des 
Lieferübereinkommens FW-2009-S-044 treten die bestehenden Vereinbarungen Ev.Nr. W-NW-02-
AB-046V, F-NW-01-AB-146V und F-NW-01-AB-146V/1 außer Kraft. 
 
Erfolgen die Gegenzeichnung und Retournierung dieses Lieferübereinkommens nicht binnen vier 
Wochen ab dessen Ausstellung, so gilt dasselbe als von der EVN zurückgezogen.“ 
 
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (23 : 4; Stimmenthaltung: gf. GR Ing. Lintner, 
GRin Döttelmayer, GR Nigrin, GRin Bach) angenommen. 
 
 
Gf. Gemeinderat Richard Baumann kommt wieder in den Sitzungssaal. 
 
 
8) A2 Anschlussstelle Mödling, Rampe 750 - Erhaltungsvereinbarung mit 

der ASFINAG 
Geschäftsführende Gemeinderätin Ursula Sander stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt folgendes 
 

ÜBEREINKOMMEN 
 

zwischen der Marktgemeinde Wiener Neudorf, p.A. Europaplatz 2, 2351 Wiener Neudorf im 
folgenden kurz  „Gemeinde“ und der ASFINAG Autobahn Service GmbH Ost, Modecenterstraße 
16, A-1030  Wien, im folgenden kurz „SGO“, über die Durchführung der Betreuung der Rampe 750 
der Anschlussstelle A2 Mödling-SCS. 
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I. 

Die Gemeinde ist Straßenerhalter der Rampe 750 der Anschlussstelle A2 Mödling-SCS mit einer 
Länge von 281 m. (siehe Beilage./1). Die Rechte und Pflichten des Straßenerhalters sowie die 
betriebliche Erhaltung der gegenständlichen Rampe wird mit dieser Vereinbarung an die SGO 
übertragen. 
 

II. 
Die SGO übernimmt mit Abschluss dieses Übereinkommens sämtliche Rechte und Pflichten des 
Straßenerhalters gem. § 1319a ABGB an der in Punkt I. genannten Rampe und hält die Gemeinde 
in allen relevanten Angelegenheiten betreffend die Erhaltung der gegenständlichen Rampe schad- 
und klaglos. 
 

III. 
Die SGO erbringt in Erfüllung dieses Übereinkommens die nachstehenden Leistungen: 

§ Tägliche Kontrollfahrten gem. den jeweils geltenden Richtlinien und Vorschriften für 
Autobahnen. 

§ Durchführung des Winterdienstes (Glättebekämpfung und Schneeräumung) 
§ Durchführung des Grünschnitts und der Müllbeseitigung im Randstreifen der Rampe 
§ Erhaltung der Verkehrszeichen und der Rückhalteeinrichtungen. Sollten diese im Zuge von 

Unfällen beschädigt werden, bei denen der Schädiger nicht bekannt ist, so wird der 
Reparaturaufwand der Gemeinde direkt in Rechnung gestellt. 

§ Fahrbahninstandhaltung im Sinne von Sofortmaßnahmen bei z.B. Schlaglöchern oder 
kleinräumigen Frostaufbrüchen. 

 
Explizit ausgenommen von dieser Vereinbarung sind großflächige Fahrbahninstandsetzungen. Bei 
großflächigen Fahrbahnschäden, welche von der SGO u.a. im Zuge der täglichen Kontrollfahrten 
festgestellt werden, erfolgt eine unmittelbare Verständigung der Gemeinde, welche in weiterer 
Folge für die Durchführung der entsprechenden Sanierungsmaßnahmen bzw. deren Beauftragung 
verantwortlich ist. 

IV. 
Die SGO stellt für die Erbringung der Leistungen gemäß Punkt III. ein jährliches Entgelt in Höhe 
von € 3.200,--  in Rechnung. 
 
Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit des Entgeltes vereinbart. Als Maß zur Berechnung der 
Wertbeständigkeit dient der von der Statistik Austria monatlich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2000 oder ein an seine Stelle tretender Index. In Ermangelung eines solchen 
ist ein auf Verbraucherpreisen beruhender anderer Index heranzuziehen. Als Bezugsgröße für 
diesen Vertrag dient die für den Monat Jänner 2009 verlautbarte endgültige Indexzahl. 
Schwankungen der Indexzahl nach oben und unten bis ausschließlich 5% bleiben unberücksichtigt. 
Bei Überschreiten der Schwankungen von 5% wird jedoch die gesamte Änderung berücksichtigt. 
Der Spielraum ist bei jedem Überschreiten nach oben und unten neu zu berechnen, wobei stets die 
erste außerhalb des jeweils geltenden Spielraumes gelegene Indexzahl die neue Bezugsgröße sowohl 
für die Neufestsetzung des Forderungsbetrages als auch für die Berechnung des neuen Spielraumes 
zu bilden hat. 
Änderungen, die sich auf Grund dieser Wertsicherung des Entgeltes ergeben, werden erst für das 
nächstjährige Entgelt von der ASFINAG dem Vertragspartner vorgeschrieben und von dieser dem 
jährlich im Vorhinein zu entrichtenden Entgelt zugerechnet. Ist die Überweisung des Entgeltes in 
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der Höhe der letzten Vorschreibung bereits erfolgt, hat die Nachzahlung des Mehrbetrages durch 
den Vertragspartner binnen vier Wochen ab Zahlungsaufforderung zu erfolgen. 
 

Das vereinbarte Entgelt für die Betreuung der vertragsgegenständlichen Rampe ist  
 

auf das Konto bei der PSK mit der Nr. 90.030.822, BLZ 60000 lautend auf ASFINAG Service 
Gesellschaft Ost GmbH, Modecenterstraße 16, 1030 Wien ein zu zahlen. 
 
Die Rechnungslegung erfolgt durch die Autobahnmeisterei Inzersdorf bis spätestens 31.01. des 
Folgejahres.  Die Rechnungsbeträge sind jeweils binnen 30 Tagen zur Zahlung fällig. Bei 
Zahlungsverzug ist die SGO berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 3% über dem 
Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank – mindestens jedoch 8% p.a. vorzuschreiben. 
 

V. 
Diese Vereinbarung wird rückwirkend zum 01.01.2009 auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und 
kann von beiden Vertragspartnern mit einer 6-monatigen Frist jeweils zum Jahresende gekündigt 
werden.“ 
 
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (26 : 2; dagegen gf. GR Ing. Lintner; 
Stimmenthaltung: GRin Döttelmayer) angenommen. 
 
 
9) Umlegung der Zufahrt Palmersstraße 2 - Kostenbeteiligung 
Sachverhalt:  
Die Fa. Müller Beteiligungsverwaltung GmbH., Palmersstraße 10, 2351 Wiener Neudorf, 
hat im Jahr 2008 auf Ersuchen der Marktgemeinde Wiener Neudorf die Zufahrt auf das 
Grundstück Palmersstraße 2 von der Ecke Palmersstraße / Eumigweg zur 
Verkehrsentlastung direkt auf die Palmersstraße verlegt: 
 
Gemeinderat Michael Dubsky stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt eine Kostenbeteiligung an den 
Umbauarbeiten in der Höhe von € 25.754,85. Die ausserplanmäßigen Kosten werden auf dem neu 
zu schaffenden Konto 1/748-775 (Wirtschaftsförderung) verbucht, und durch den Sollüberschuss 
2008 bedeckt.“ 
 
Gf. Gemeinderat Nikolaus Patoschka stellt den mündlichen Gegenantrag den 
Tagesordnungspunkt dem Ausschuss für Finanzen unter Anwesenheit eines Vertreters der Firma 
Müller zur Beratung zuzuweisen. 
 
 
Der Gegenantrag wird mit Stimmenmehrheit (17 : 11; dagegen Fraktion SPÖ) 
abgelehnt. 
 
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (17 : 11; dagegen gf. GR Hinterndorfer, gf. GR 
Patoschka, gf. GR Ing. Lintner, GRin Döttelmayer, GR Ing. Köckeis, GRin Dr. Kleissner, 
GRin Nigrin; Stimmenthaltung: Fraktion ÖVP, GRin Mag. Mariner, GRin Bach) 
angenommen. 
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10) 24 Stunden Überwachung ABA Pumpwerke - Auftrag 
Gemeinderat Ing. Wolfgang Tomek stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt folgenden  
 
 

VERTRAG 
 

abgeschlossen zwischen der 
Marktgemeinde Wiener. Neudorf 

Europaplatz 2, 2351 Wiener Neudorf, 
vertreten durch den Bürgermeister Ing. Christian Wöhrleitner, 

im folgenden Vertrag kurz „Gemeinde“ genannt, 
 

und 
 

der ITT Water & Wastewater Österreich GmbH, 
Pragerstraße 6, 2000 Stockerau, 

im folgenden Vertrag kurz „ITT“ genannt, 
 

wie folgt: 
 

I. 
1.) Im Kanalsystem der Gemeinde bestehen acht Abwasserpumpwerke, ein 
Rückstausicherungspumpwerk, eine von der Gemeinde betriebene Abwassermessstation, ein 
Regenwasserpumpwerk und eine Drucksteigerungsanlage der Wasserversorgungsanlage samt den 
erforderlichen Schalt- und Datenübertragungsanlagen. 
 

II. 
1.) Gegenstand dieses Vertrages ist die 24-Stunden-Überwachung an allen Tagen des Jahres all 
dieser Anlagen. Das genaue Ausmaß der zu verrichtenden Tätigkeiten lässt sich dem 
Leistungsverzeichnis (Beilage 1) der Ingenieurbüros Zischka GesmbH., vom Jänner 2009, GZ 
04033, das diesem Vertrag angeschlossen ist und einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages 
bildet, entnehmen. 
 
2.) ITT kennt dieses Leistungsverzeichnis. ITT hat dieses Leistungsverzeichnis auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit überprüft. 
 
3.) ITT wird während der Laufzeit des Vertrages das Leistungsverzeichnis fortlaufend auf 
Vollständigkeit überprüfen und Fehler oder Unvollständigkeiten an die Gemeinde melden. Nach 
Rücksprache mit der Gemeinde ist dann das Leistungsverzeichnis einvernehmlich abzuändern. Das 
monatliche Grundentgelt gemäß Punkt III. 1.) bleibt von diesen Änderungen des 
Leistungsverzeichnisses unberührt. 
 
4.) Sollte dieses Leistungsverzeichnis nicht alle möglichen Alarme und Warnungen enthalten, die 
auftreten können, entbindet dies ITT nicht von seiner Verpflichtung zur Überwachung und 
Reaktion (auch bezüglich der nicht im Leistungsverzeichnis aufscheinenden Alarme und 
Warnungen).  
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5.) Soweit eine Reaktionszeit nicht festgelegt ist, hat ITT in angemessener Zeit zu reagieren, wobei 
sich die Angemessenheit vor allem an den ausdrücklich festgelegten Reaktionszeiten orientiert. 
 
6.) Die Anlagen werden durch ITT vor der Übernahme der Überwachung auf Mängel, die einen 
normalen Betrieb der Anlage gefährden oder beeinträchtigen können oder könnten, überprüft. Diese 
Mängel werden von ITT der Gemeinde bekannt gegeben und seitens der Gemeinde noch vor der 
Übernahme der Überwachung durch ITT behoben. 
 
7.) ITT hat für die notwendigen technischen Einrichtungen zu sorgen und diese instand zu halten, 
um eine ordnungsgemäße Überwachung rund um die Uhr gewährleisten zu können, so weit nicht 
diese Einrichtungen oder Anlagen gemäß des Leistungsverzeichnisses von der Gemeinde zu stellen 
sind. 
 
8.) ITT dokumentiert alle Störungen, Einsätze und alle seine sonstigen Tätigkeiten im Rahmen der 
24-Stunden Überwachung und stellt diese Dokumentation der Gemeinde bei Bedarf zur 
Verfügung. 
 
9.) ITT ist verpflichtet, auch in diesem Vertrag nicht erwähnte Aufgaben, die nach Sinn und Zweck 
dieses Vertrages zum Gegenstand der 24-Stunden Überwachung gehören, zu übernehmen, sofern 
ITT die Notwendigkeit der Erfüllung solcher Aufgaben zur Erfüllung einer zweckentsprechenden 
Vertragserfüllung erkennbar wird. Ein gesondertes Entgelt für solche Tätigkeiten wird durch 
gesonderte Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und ITT festgelegt, sofern die Erfüllung nicht 
bereits durch das Gesamtentgelt gemäß Punkt III.1.) abgegolten ist, weil es sich z.B. um eine reine 
weitere Überwachungstätigkeit handelt. 
 
10.) ITT hat der Gemeinde über die vertraglich festgelegte Reaktion hinaus zusätzlich mögliche 
Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen aufzuzeigen oder zu empfehlen und nach 
Rücksprache mit der Gemeinde zu ergreifen oder zu veranlassen, wenn die Möglichkeit solcher 
Maßnahmen erkennbar ist. 
 
11.) Zwischen den Vertragsparteien bestehen noch andere Vertragsverhältnisse, die Wartung von 
Anlagen betreffend. Diese Verträge werden durch die gegenständliche Vereinbarung nicht berührt. 
 
12.) ITT übernimmt die 24-Stunden Überwachung der Anlagen unter Einhaltung der gesetzlichen 
und behördlichen Auflagen. Des Weiteren sind die einschlägigen Gesetze des Bundes und des 
Landes einschließlich darauf resultierender Verordnungen, Richtlinien und sonstiger Bescheide in 
der jeweils gültigen Fassung einzuhalten. Die 24-Stunden Überwachung erstreckt sich auch auf 
solche Anlagen, die in Zukunft an die Stelle der vorhandenen Anlagen treten, sofern die 
Ausrüstung dieser Anlagen zur Integration in die Überwachungsanlage von ITT geeignet ist. 
Hierfür bedarf es vor der Übernahme einer erneuten Überprüfung durch ITT (sinngemäß wie 
Punkt II.6.). 

 
III. 

1.) Das monatliches Grundentgelt, bzw. die Kosten im Einsatzfall sind im Punkt 1.9 des 
Leistungsverzeichnisses geregelt Zusätzlich hat die Gemeinde die jeweiligen Einsätze nach den im 
Leistungsverzeichnis angeführten Stundensätzen zu bezahlen. Dieses monatliche Grundentgelt ist 
ab dem Monat, in dem die Übernahme der Überwachung stattfindet, zu bezahlen. 
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2.) Die Überprüfungen des Leistungsverzeichnisses auf Richtigkeit und Vollständigkeit gemäß 
Punkt II. 2.) und II. 3.), die Leistungen gemäß II. 6.), II. 7.) und II. 8.), die Leistungen gemäß 
Punkt VI. 1.) bis 3.), die Überprüfungen der Anlagen und Verträge gemäß Punkt VII., und 
ähnliche Leistungen, die nicht unmittelbar Einsätze gemäß des Leistungsverzeichnisses betreffen, 
sind über das Grundentgelt hinaus nicht gesondert zu entlohnen. 
 
3.) Die Rechnungslegung des Pauschalentgelts erfolgt zu Beginn des Verrechnungszeitraumes 
bzw. bei Beginn der Überwachung. Der Beginn des Verrechnungszeitraums ist erstmalig der 
Beginn der Leistung mit 01.04.2009 und dann jeweils der 01. Jänner und 01. Juli eines 
Kalenderjahres. Ein Verrechnungszeitraum dauert 6,0 Monate bzw. zu Beginn der Arbeiten 3,0 
Monate. 
 
4.) Das Entgelt für die Einsätze zur Störungsbehebung ist binnen eines Monats ab 
ordnungsgemäßer Rechnungslegung fällig. Zur ordnungsgemäßen Rechnungslegung gehört 
insbesondere auch die Übermittlung eines Leistungsnachweises für die jeweilige Einsatzleistung. 
 
5.) Für alle Rechnungen gilt bei Bezahlung binnen 14 Tagen ab ordnungsgemäßer Rechungslegung 
ein Skonto von 2 % als vereinbart. 
 
6.) Bei Überschreitung der Zahlungstermine werden Verzugszinsen in der Höhe von 4% jährlich 
verrechnet.  
 

IV. 
1.) Diese Vereinbarung gilt ab 1.4.2009 und wird auf das laufende Kalenderjahr befristet 
abgeschlossen.  
 
2.) Eine Verlängerung um jeweils drei Jahre findet dann statt, wenn nicht eine der Parteien bis 
spätestens drei Monate vor Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer gegenteiliges schriftlich, mittels 
eingeschriebenem Brief erklärt. 
 

V. 
1.) Der Gemeinde kommt das Recht zur vorzeitigen Aufkündigung ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zu, falls ITT seinen vertraglich festgehaltenen Verpflichtungen, trotz schriftlicher 
Mahnung nicht nachkommt. 
 
2.) ITT kann die 24-Stunden Überwachung nicht ohne schriftliche Genehmigung der Gemeinde auf 
Dritte übertragen. Zur Erfüllung einzelner Aufgaben aus diesem Vertrag kann sich ITT jedoch 
Dritter bedienen.  
 

VI. 
1.) ITT trägt für die von ihr zu erbringenden Leistungen die Verantwortung. ITT verpflichtet sich, 
die erforderlichen Versicherungen abzuschließen und den Abschluss und die Aufrechterhaltung der 
Versicherungen der Gemeinde bei Vertragsabschluss und auf Verlangen jederzeit nachzuweisen. 
 
2.) Die vorstehende Verpflichtung umfasst Verträge über eine allgemeine Haftpflichtversicherung, 
die insbesondere auch Forderungen Dritter aus schuldhaft verursachten Gewässerschäden oder 
Bodenverunreinigungen einschließt, für Leistungen und Risiken, soweit diese versicherbar sind. 
Der Versicherungsschutz muss spätestens bei Beginn der 24-Stunden Überwachung gegeben sein. 
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3.) Seitens ITT besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von EUR 
1Mio. 
 
4.) ITT hat auf Verlangen der Gemeinde Art und Umfang der abgeschlossenen Versicherungen 
sowie die Zahlungen der Prämien nachzuweisen. 
 

VII. 
1.) Sämtliche Werkzeuge, Klein-, Verschleißteile und Geräte, die zur Erfüllung des Vertrages 
erforderlich sind, stellt ITT aus Eigenem, soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart wird, bzw. 
ist. Ausgenommen hiervon sind alle Teile die zur Überwachung notwendig sind, aber Eigentum der 
Gemeinde sind. 
 
2.) Altteile sind von ITT zu entsorgen, wenn diese eine Reparatur durchführt. 
 
3.) ITT hat sämtliche Ersatzteile und sämtliches Material gemäß Punkt VII. 1.) ständig bereit zu 
halten, so weit dies für die Einhaltung der im Leistungsverzeichnis festgelegten, oder gemäß Punkt 
II. 5.) bestimmten Reaktionszeiten erforderlich sind. 
 
4.) Die Beschäftigung von Subunternehmern bedarf grundsätzlich der vorherigen Zustimmung der 
Gemeinde. 
 
5.) ITT hat der Gemeinde einen vertretungsberechtigten Mitarbeiter und einen Stellvertreter zu 
benennen. Ebenso hat die Gemeinde dem Auftragnehmer einen Ansprechpartner zu nennen, der 
kontaktiert werden kann, falls in Notsituationen außerordentliche Maßnahmen eingeleitet werden 
müssen. 
 
6.) ITT erteilt auf Verlangen der Gemeinde über Maßnahmen der 24-Stunden Überwachung 
Auskunft. Die Gemeinde oder von ihr Beauftragte haben gegenüber ITT als Vertragspartner 
Aufsichts- und Kontrollrechte über sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erfüllung 
der Pflichten von ITT aus diesem Vertrag. ITT gewährt nach Aufforderung Zugang zu den 
Anlagen und zu solchen Unterlagen, deren Einsicht im Rahmen der Aufsichts- und Kontrollrechte 
von Bedeutung ist. 
 
7.) Die Gemeinde kann die Rechte, Pflichten und Tätigkeit ITTs überwachen und prüfen oder 
gesondert durch Dritte überwachen und prüfen lassen. Hierzu sind von ITT der Gemeinde oder 
beauftragten Dritten alle die 24-Stunden Überwachung betreffenden Unterlagen zur Einsicht zu 
überlassen und alle notwendigen Auskünfte zu erteilen. 
 
8.) Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass es ITT jederzeit möglich ist ihren Pflichten 
nachzukommen und hat dementsprechend ITT alle notwendigen Berechtigungen zu erteilen bzw. 
z.B. notwendige Schlüssel auszuhändigen und für problemslose Zufahrtsmöglichkeiten zu den 
Anlagen mit den Servicefahrzeugen von ITT zu sorgen. 
 

VIII. 
1.) Die Haftung ITTs ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen, soweit in den nachfolgenden 
Absätzen keine abweichende Regelung getroffen ist. 
 
2.) Sofern Dritte Ansprüche gegenüber der Gemeinde geltend machen, die im Zusammenhang mit 
der 24-Stunden Überwachung stehen und auf Verletzung der vertraglichen Pflichten ITTs 
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zurückzuführen sind, hat ITT die Gemeinde in vollem Umfang schad- und klaglos zu halten. Sofern 
sich ITT zur Erfüllung dieses Vertrages anderer bedient, ist die Gemeinde von allen durch diese 
Inanspruchnahme verursachten Schäden sowie Ansprüche Dritter schad- und klaglos zu halten. 
 
3.) ITT hat auf Anforderung der Gemeinde den Nachweis zu führen, dass sie ihre vertraglichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen bezüglich der 24-Stunden Überwachung ordnungsgemäß erfüllt hat. 
 

IX. 
1.) ITT kennt alle vertragsgegenständlichen Anlagen und hat den Zustand der Anlagen und die 
bisherige Art und Weise der Wartung für ordnungsgemäß befunden. 
 
2.) Für die Dauer der 24-Stunden Überwachung ist ein gültiger Wartungsvertrag für alle 
bestehenden Anlagen zwingend erforderlich. Sollte dieser Wartungsvertrag mit einem anderen 
Unternehmen als ITT geschlossen sein, Bedarf es der Zustimmung durch ITT. 
 
3.) Eine vorzeitige Kündigung des Wartungsvertrages für eine oder mehrere Anlagen beendet auch 
die 24-Stunden Überwachung für die betreffende(n) Anlage(n) unmittelbar. 
 

X. 
1.) Auf das Rechtsverhältnis zwischen Gemeinde und ITT ist ausschließlich österreichisches Recht 
anzuwenden.  
 
2.) Für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag unterwerfen sich die Parteien ohne Rücksicht 
auf die Höhe des Streitwertes der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Bezirksgerichtes 
Mödling. 
 

XI. 
1.) Für den Fall des Verstoßes einer Bestimmung dieses Vertrages gegen das Gesetz wird 
vereinbart, dass eine Nichtigkeit den Vertrag nur hinsichtlich dieses Punktes unwirksam macht, die 
übrigen Vereinbarungen jedoch bestehen lässt.  
 
2.) Die Vertragsparteien werden die unwirksame Vereinbarung durch eine wirksame ersetzen die 
der Intention der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
 
3.) Kann sich ein Vertragsteil auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften nicht auf eine 
Vertragsbestimmung berufen, so gilt dies auch für den anderen Teil.  

 
XII. 

1.) Ausdrücklich vereinbart wird, dass dieser Vertrag samt Beilagen das Rechtsverhältnis zwischen 
den Vertragsparteien abschließend regelt. Etwaige allgemeine Geschäftsbedingungen ITTs erlangen 
keine Geltung. 
 

XIII. 
1.) Durch die Tätigkeit im Rahmen der 24-Stunden Überwachung darf es keinesfalls zu einer 
Verletzung allfälliger datenschutzrechtlicher Verpflichtungen einer der beiden Parteien kommen. 
Beide Parteien sind jedenfalls zur umfassenden Verschwiegenheit diesen Vertrag betreffend 
verpflichtet, oder die Daten betreffend, die der jeweils anderen Partei aufgrund der vertraglichen 
Tätigkeit bekannt werden. 
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XIV. 
Dieser Vertrag wird in einer Urschrift ausgefertigt, welche bei der Gemeinde verbleibt. ITT erhält 
eine Kopie.“ 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
11) Sanierungen Schlossmühlgasse und Mühlfeldgasse - Aufträge 
Gemeinderat Peter Kodym stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt folgende Firmen mit den 
Arbeiten betreffend die Generalsanierung der Schlossmühlgasse, von der Hauptstraße bis J. 
Straußgasse und der Mühlfeldgasse, von der Schlossmühlgasse bis zum ABA-Pumpwerk zu 
beauftragen: 
 
1.) die Bietergemeinschaft bestehend aus der Uhl Bau GmbH., Wohlfahrtgasse 47, 2700 Wiener 
Neustadt und der Ing. Walter Streit BaugesmbH., Fuchsröhrenstraße 31, 1110 Wien, mit den Erd- 
und Baumeisterarbeiten für die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanäle (ABA BA 06), 
sowie den Erdarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung (WVA BA 03), gemäß 
Angebotsöffnungsniederschrift vom 12.03.2009, zum Preis von € 534.999,10 exkl. MWSt.,  
 
2.) die Kraft & Wärme Rohr- und Anlagentechnik GmbH., Laxenburgerstraße 168, 2331 
Vösendorf, mit den Installationsarbeiten für die Wasserversorgung, gemäß 
Angebotsöffnungsniederschrift vom 12.03.2009, zum Preis von € 114.068,06  exkl. MWSt., 
 
3.) die Ing. Walter Streit BaugesmbH., Fuchsröhrenstraße 31, 1110 Wien, mit den Erd- und 
Baumeisterarbeiten für den Straßenbau, gemäß Angebotsöffnungsniederschrift vom 12.03.2009, 
zum Preis von € 755.859,24 inkl. MWSt.“ 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
12) Planung, Ausschreibung und Bauaufsicht Sanierungen Parkstraße, 

Laxenburgerstraße, Rathausgasse und J. Haydngasse - Auftrag 
Gemeinderat Peter Kodym stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, die Ingenieurbüro Zischka 
GmbH., Elisenstraße 67, 1230 Wien, mit der Planung und dem Förderansuchen der Sanierungen 
ABA BA 07 und WVA BA 04, Parkstraße, Laxenburgerstraße (von B17 bis Linkegasse), 
Rathausgasse und Josef Haydngasse, gemäß Honorarangebot vom 10.03.2009, WVA BA04, zum 
Preis von € 16.112,- exkl. MWSt. und ABA BA 07, zum Preis von € 26.730,- exkl. MWSt. zu 
beauftragen.“ 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
13) Thermische Sanierung Brauhausstraße 8/2+3 Aufträge 
Gemeinderat Peter Kodym stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt, für die thermische Sanierung 
Brauhausstraße 8/ 2+3 folgende Firmen zu beauftragen: 
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Baumeister   Fa. Pfnier & Co GmbH  €   68.000,-- 
Zimmerer   Fa. Hums Johann GmbH  €   23.500,-- 
Elektriker   Fa. Elektro Kargl GmbH Nfg.KG €   20.500,-- 
Maler und Anstreicher Fa. Halwachs GmbH   €     5.000,-- 
Schlosser/Alu   Fa. Riegler GesmbH & Co KG €   20.000,-- 
Kunststofffenster  Fa. Rupo GmbH   €   50.000,-- 
Installateur   Fa. Brandau & Faustmann  €     1.500,-- 
Spengler   Fa. Hums Johann GmbH  €   40.000,-- 
         €  228.500,-- excl. MwSt“ 
 
Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit (18 : 10; dagegen gf. GR Hinterndorfer, gf. GR 
Ing. Lintner; Stimmenthaltung: Fraktion ÖVP, GRin Mag. Mariner, gf. GR Patoschka, GRin 
Döttelmayer, GRin Dr. Kleissner, GR Nigrin, GRin Bach)  angenommen. 
 
 
14) Fahrradverleih „Next bike“ 
Gemeinderat Ing. Wolfgang Tomek stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschließt folgende,  
 

Vereinbarung zur Gemeindekooperation 
zwischen 

der Gemeinde Wiener Neudorf 
und 

dem Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Gesamtverkehrsangelegenheiten 
 
Betrieb eines öffentlichen Fahrradverleihsystems 
Das Land Niederösterreich beabsichtigt ein Pilotprojekt für die Umsetzung eines öffentlichen 
Fahrradverleihsystems durchzuführen. Das Pilotprojekt wird zwischen April und November 2009 
in der Region Wien Süd (Biedermannsdorf, Brunn am Gebirge, Laxenburg, Maria Enzersdorf, 
Mödling, Vösendorf, Wiener Neudorf) umgesetzt. Der Betrieb des Fahrradverleihsystems wird von 
Pro Umwelt GmbH, Bahngasse 46, 2700 Wr. Neustadt. übernommen werden. 
Ziel des Pilotprojektes ist, der Bevölkerung wie auch den Gästen der Region jederzeit Leihräder 
gegen Bezahlung einer Leihgebühr zur Verfügung zu stellen. 
Eine erfolgreiche Durchführung des genannten Vorhabens basiert auf einer konstruktiven 
Zusammenarbeit zwischen Betreiber des Fahrradverleihsystems und den am Projekt teilnehmenden 
Gemeinden.  
Der Betreiber strebt eine einwandfreie, qualitativ hochwertige Abwicklung des Leihradsystems 
(Radlogistik, Wartung der Räder) an. Die laufenden Betriebskosten wie auch Aufwendungen für 
Bewerbung und Marketing werden vom Betreiber des Verleihsystems übernommen. Die 
Investitionen für die Installation und die Wartung der Verleihstationen werden von den 
Gemeinden übernommen. 
 
Standorte der Verleihstationen am Gebiet der Gemeinde Wiener Neudorf 
Der Grundstückseigentümer, die Gemeinde Wiener Neudorf, stellt die Benutzung der unten 
angeführten Flächen für die Installation von Verleihstationen für das Fahrradverleihsystem gratis 
zur Verfügung und führt die dazu angeführten Maßnahmen an jedem genannten Standort 
vereinbarungsgemäß durch: 

§ Standort Rathaus 
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Verleihstation mit 11-12 Stellplätzen (Adaption der bestehenden Anlage am östlichen 
Parkplatz);  

§ Standort Schlossmühlplatz/C.-Migazzi-Haus 
2 Verleihstationen mit je 6 Stellplätzen (Errichten zweier TCI-Module); 

§ Standort Reisenbauer Ring 
Verleihstation mit 6 Stellplätzen (errichten eines TCI-Moduls);  

Der Anlagenerrichter haftet für die ordnungsgemäße bauliche Ausführung der jeweiligen 
Radabstellanlage und den dazugehörigen baulichen Maßnahmen. 
Die Radabstellanlagen sollen barrierefrei erreichbar und für den Benutzer des Systems klar sichtbar 
sein. 
 
Gestaltung und Ausführung der Verleihstationen 
Die Ausführung und Gestaltung der Verleihstationen wird zwischen Gemeinde und Betreiber des 
Verleihsystems vereinbart. Grundsätzlich basiert die Gestaltung und Ausführung der 
Verleihstationen auf einem Prototyp einer Verleihstation. 
 
Reinigung und Pflege der Verleihstation 
Der Grundstückseigentümer sorgt sich laufend um die Reinigung und Pflege der genannnten 
Verleihstationen. Die Stationen sollen bedarfsorientiert nutzbar und sauber sein. Die 
Radabstellanlagen sollen den Benützern ein repräsentatives Erscheinungsbild bieten. 
 
Auflassen von Verleihstationen 
Verleihstationen können nur im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Betreiber des 
Verleihsystems und der Gemeinde aufgelassen werden. Das Land Niederösterreich, Abteilung für 
Gesamtverkehrsangelegenheiten ist davon nachweislich zu informieren. 
 
Bewerbung und Öffentlichkeitsarbeit 
Die Gemeinde Wiener Neudorf vertritt die Idee des Fahrradverleihsystems im Interesse des 
Betreibers und setzt laufende Bewerbungsmaßnahmen für das Verleihsystem. 
Werbetexte, Layout und Idee für Werbung und Marketing werden vom Betreiber des 
Fahrradverleihsystems zeitgerecht an die Gemeinde übermittelt, die vereinbarungsgemäß diese 
Werbung in allen Gemeindemedien (Gemeindezeitung, Homepage usw.) an prominenter Stelle 
gratis einbringt. 
 
Ansprechpartner 
Die Gemeinde nennt gegenüber dem Betreiber des Fahrradverleihsystems Ansprechpersonen, die 
einerseits politisch wie auch administrativ dem Betreiber des Verleihsystems als Ansprechpartner 
kooperationswillig gegenüberstehen: 
Politisch: Bürgermeister Ing. Christian Wöhrleitner 
Administrativ: Ing. Josef Podek, Bauamt 
 
Weiterführung des Projektes 
Der Betrieb des Fahrradverleihsystems dient als Pilotprojekt für die Umsetzung eines landesweiten 
Fahrradverleihsystems. Sofern das Pilotprojekt die Erwartungen erfüllt, werden die installierten 
Verleihstationen als Teil des landesweiten Fahrradverleihsystems übernommen. Die Gemeinde 
Wiener Neudorf ist von Beginn an Mitglied des landesweiten Fahrradverleihsystems.  
Sofern der Betrieb des Fahrradverleihsystems aus unterschiedlichen Gründen nicht fortgesetzt 
werden kann, bleiben die von der Gemeinde installierten Fahrradverleihstationen im Besitz der 
Gemeinde und können von der Allgemeinheit genutzt werden. 
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Werden beidseits die Erwartungen nicht erfüllt, ist eine Darlegung der Missstände dem 
Vereinbarungspartner schriftlich vorzulegen. Sofern diese Missstände innerhalb von 3 Monaten 
nicht behoben werden, kann eine schriftliche Aufhebung der Vereinbarung erfolgen. 
 
Haftungsausschluss 
Die Marktgemeinde Wiener Neudorf übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen oder 
Gegenständen, die durch die Benützung der Fahrräder entstehen. Weiters übernimmt die 
Marktgemeinde Wiener Neudorf keine Garantie für den Zustand der Fahrräder.“ 
 
 
Gf. Gemeinderat DI Norman Pigisch stellt den mündlichen Abänderungsantrag 

1) Gerichtsstand abändern auf Mödling 
2) Jugendliche einbeziehen ab 16  
3) 1. Stunde gratis für Wiener NeudorferInnen 

 
Der Abänderungsantrag wird mit Stimmenmehrheit (17 : 11; dagegen Fraktion SPÖ) 
abgelehnt. 
 
 
Die Gemeinderäte Ing. Peter Sykora und Peter Pfeiler verlassen den Sitzungssaal. 
 
 
Der Antrag von GR Tomek wird mit Stimmenmehrheit (16 : 10; dagegen Fraktion 
Umweltforum; Stimmenthaltung: gf. GR DI Pigisch) angenommen. 
 
 
15) Behandlung der Dringlichkeitsanträge 
 
Die Gemeinderäte Peter Pfeiler und Ing. Peter Sykora kommen wieder in den 
Sitzungssaal. 
 
 
a) 1. Dringlichkeitsantrag: Wiener Neudorf Card - Fa. City Taxi 
Gemeinderätin Christine Döttelmayer verliest nochmals den Dringlichkeitsantrag: 
Sachverhalt: 
Die drei Taxiunternehmen Grosz, Fock und Braun fahren für die Gemeinde Wiener 
Neudorf im Rahmen der Wiener Neudorf (Taxi-) Card. Immer mehr Bürger in Wiener 
Neudorf nutzend das Angebot der Taxicard. Die Fa. City Taxi, M. Erhan, Fabriksgasse 8/4 
in 2340 Mödling hat sich auf eigene Kosten bereits Taxi Cash Geräte angekauft und 
möchte ins Neudorfer Card System miteinsteigen. 
 
„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wiener Neudorf beschleißt, dass die Firma „CITY TAXI“, 
2340 Mödling als weiteres Taxiunternehmen - im Rahmen der Wiener Neudorf Card - zu den 
gleichen bereits beschlossenen, vertraglichen Bedingungen, ab 1.April/Mai 2009 seine Dienste 
anbieten. Der dazu notwendige Vertrag, soll gleichlautend wie bei den anderen drei Unternehmen 
ausgearbeitet und zur Unterfertigung vorgelegt werden.“ 
 
Der Antrag wird mit dem Zusatz „Zwei Taxicashgeräte werden auf eigene Kosten von der 
Firma City Taxi angekauft. Zwei Lizenzen werden seitens der Gemeinde angekauft.“ 
ergänzt. 
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Der ergänzte Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Pkt. C)  
Berichte des Bürgermeisters und der geschäftsführenden Gemeinderäte  
Vizebürgermeister Tutschek berichtet über die Lehrlingsmesse in der SCS. 
Gf. GR DI Pigisch berichtet über die Einrichtung einer Dauerzählstelle in der Linke Gasse. 
 
Bgm. Ing. Christian Wöhrleitner gibt Stellungnahme zur schriftlichen Anfrage des 
Umweltforums betr. Energieoptimierung ab (siehe Beilage). 
 
 
Pkt. D)  
Sitzung des Prüfungsausschusses vom 16.3.2009  - Stellungnahme des 
Bürgermeisters 
Bgm. Ing. Christian Wöhrleitner  verliest das Protokoll des Prüfungsausschusses vom 
16.3.2009. 
 
 
Die Zuhörer verlassen den Sitzungssaal. 
 
 
Die Sitzung wird von 21.55 Uhr bis 22.05 Uhr unterbrochen. 
 
 
Über den nichtöffentlichen Teil wird ein eigenes Sitzungsprotokoll verfasst. 
 
 
 
 
 
Bgm.Ing.Wöhrleitner eh. Helga Reinsperger eh. 
........................................................... ........................................................... 
   Bürgermeister  Schriftführerin 
 

Dieses Protokoll wurde in der Sitzung am 11.05.2009 
genehmigt - abgeändert - nicht genehmigt 

 
 
 
Norman Pigisch eh. Andreas Grundtner eh. 
........................................................  ..........................................  
  Gemeinderat  Gemeinderat 
 
 
 
 Patoschka eh. 

........................................................ 
Gemeinderat 


